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Bauchfleisch, Spieße, Bauchrippen) (Rechts-
sache C-501/09). Die Gesellschaft Fleische-
rei Nier betreibt eine Fleischerei und einen 
Partyservice. Im Rahmen des Partyservice 
liefert sie die von den Kunden bestellten 
Speisen in verschlossenen Warmhaltescha-
len aus, wobei sie je nach Kundenwunsch 
auch Geschirr und Besteck, Stehtische und 
Personal zur Verfügung stellt (Rechtssache 
C-502/09). 

In diesen vier Rechtsstreitigkeiten erklärten 
die Gewerbetreibenden die Umsätze aus 
dem Verkauf der Speisen und Mahlzeiten in 
ihren Mehrwertsteuererklärungen als dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegend. Die 
jeweiligen deutschen Finanzämter traten 
den Steuererklärungen entgegen, da ihrer 
Ansicht nach diese Umsätze des Verzehrs 
von Mahlzeiten an Ort und Stelle dem Re-
gelsatz der Mehrwertsteuer unterliegen. In 
diesem Kontext fragt der Bundesfinanzhof, 
der über die Streitigkeiten zu entscheiden 
hat, den Gerichtshof, ob diese verschiedenen 
Tätigkeiten der Abgabe zubereiteter Speisen 
oder Lebensmittel zum sofortigen Verzehr 
„Lieferungen von Gegenständen“ oder 
„Dienstleistungen“ darstellen. Für den Fall, 
dass es sich bei ihnen um Lieferungen von 
Gegenständen handelt, möchte das deutsche 
Gericht wissen, ob sie als Verkauf von „Nah-
rungsmitteln“ zu qualifizieren sind. 

In seinem Urteil erinnert der Gerichtshof 
zunächst daran, dass mit der Sechsten Richt-
linie ein gemeinsames Mehrwertsteuersys-
tem geschaffen worden ist, das insbeson-
dere auf einer einheitlichen Definition der 
steuerbaren Umsätze beruht. Bei der Prü-
fung, ob eine komplexe einheitliche Leistung 
als „Lieferung von Gegenständen“ oder als 
„Dienstleistung“ einzustufen ist, sind sämt-
liche Umstände, unter denen der Umsatz 
abgewickelt wird, zu berücksichtigen, um 
dessen charakteristische Bestandteile zu 
ermitteln, und darunter die dominierenden 
Bestandteile zu bestimmen. 

Bei den fraglichen Tätigkeiten in den Rechts-
sachen C-497/09, C-499/07 und C-501/09, 
also dem Verkauf von Nahrungsmitteln an 
Imbisswagen und -ständen oder in Kinos 
zum sofortigen warmen Verzehr, sieht der 
Gerichtshof die Lieferung eines Gegenstands 
als das dominierende Element an, da es sich 
hier um die Lieferung von Speisen oder Mahl-
zeiten zum sofortigen Verzehr handelt, de-
nen die einfache, standardisierte Zuberei-
tung wesenseigen ist. Zudem ist die 
Bereitstellung von Vorrichtungen, die einer 
beschränkten Zahl von Kunden den Verzehr 
an Ort und Stelle erlaubt, eine rein unter-
geordnete Nebenleistung. Die Abgabe frisch 
zubereiteter Speisen oder Nahrungsmittel 
zum sofortigen Verzehr an Imbissständen 
oder -wagen oder in Kinofoyers ist daher 
eine Lieferung von Gegenständen, wenn eine 
qualitative Prüfung des gesamten Umsatzes 
ergibt, dass die Dienstleistungselemente, 
die der Lieferung der Nahrungsmittel vor-
aus- und mit ihr einhergehen, nicht über-
wiegen. 
Zu den Leistungen eines Partyservice, um 
die es in der Rechtssache C-502/09 geht, 
stellt der Gerichtshof hingegen fest, dass 
sie nicht das Ergebnis einer bloßen Stan-
dardzubereitung sind, sondern vielmehr 
einen deutlich größeren Dienstleistungsan-
teil aufweisen, da sie mehr Arbeit und Sach-
verstand, wie etwa hinsichtlich der Kreati-
vität und der Darreichungsform der 
Gerichte, erfordern. Diese Leistungen kön-
nen auch Elemente umfassen, die dem Ver-
zehr dienlich sind oder einen gewissen per-
sonellen Einsatz erfordern (Bereitstellung 
von Geschirr, Besteck und Mobiliar sowie 
deren Reinigung). Unter diesen Umständen 
stellt die Tätigkeit eines Partyservice außer 
in den Fällen, in denen dieser lediglich Stan-
dardspeisen ohne zusätzliches Dienstleis-
tungselement liefert oder in denen bei Vor-
liegen weiterer, besonderer Umstände die 
Lieferung der Speisen der dominierende 
Bestandteil des Umsatzes ist, eine Dienst-
leistung dar. 

Zum Begriff „Nahrungsmittel“ stellt der 
Gerichtshof schließlich fest, dass er auch 
Speisen oder Mahlzeiten umfasst, die durch 
Kochen, Braten, Backen oder auf sonstige 
Weise zum sofortigen Verzehr zubereitet 
worden sind, da sie der Ernährung der Ver-
braucher dienen. 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentschei-
dungsersuchens können die Gerichte der 
Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhän-
gigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen 
nach der Auslegung des Unionsrechts oder 
nach der Gültigkeit einer Handlung der Uni-
on vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet 
nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es 
ist Sache des nationalen Gerichts, über die 
Rechtssache im Einklang mit der Entschei-
dung des Gerichtshofs zu entscheiden. Die-
se Entscheidung des Gerichtshofs bindet in 
gleicher Weise andere nationale Gerichte, 
die mit einem ähnlichen Problem befasst 
werden.

Gerichtshof der Europäischen Union
Pressemitteilung vom 10. 03. 2011
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DIE FALLSTRICKE DER NEUEN GRUND-
VERMÖGENSBEWERTUNG NACH DER 
ERBSCHAFTSTEUERREFORM
– TEIL 1 –

Nachdem die neue Grundvermögensbewer-
tung jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren 
in Kraft ist, hat sich gezeigt, dass die Rege-
lungen zur Bewertung von Grundvermögen 
gespickt sind mit Fallstricken. Zum Einen 
sind erhebliche Tendenzen zur Überbewer-
tung (im Vergleich zum tatsächlichen Ver-
kehrswert) von vornherein im Bewertungs-
gesetz (BewG) angelegt worden - besonders 
bei gewerblichen Objekten, aber auch schon 
bei Eigentumswohnungen. Durch den ein-
heitlichen Ländererlass vom Mai 2009 wur-
den darüber hinaus (teilweise dem Gesetz 
widersprechende) Verwaltungsanweisungen 
eingeführt, die weitere Verschärfungen zu 
Ungunsten der Steuerpflichtigen mit sich 
bringen. Gravierende Probleme zeigen sich 
außerdem bei der Anwendbarkeit (und Qua-
lität) der Marktdaten, die die Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte bereitstellen 
(sollten). Dieser Beitrag zeigt die – mehr oder 
weniger versteckten – Fallen des BewG und 
des Ländererlasses auf und soll den Steu-
erberatern Hilfestellung bei der Frage geben, 
ob und wann ein Verkehrswertnachweis gem. 
§ 198 BewG geprüft werden sollte.

Einleitung
Die Grundvermögensbewertung nach der 
Erbschaftsteuerreform ist in der derzeit 
gültigen Fassung am 01. 01. 2009 in Kraft 
getreten. Mit BStBl I vom 17. 06. 2009 wurde 
der einheitliche Ländererlass vom 
05. 05. 2009 veröffentlicht, der die Verwal-
tungsanweisungen zur Grundvermögens-
bewertung beinhaltet 1.

In diesem Beitrag wird nicht erläutert, wie 
die einzelnen Bewertungsverfahren genau 

aufgebaut sind. Für einen allgemeinen Über-
blick über die Grundvermögensbewertung 
wird auf die vorangegangenen Veröffentli-
chungen der Autoren verwiesen. In diesem 
Beitrag stellen wir die Ungereimtheiten und 
Fallstricke der Grundvermögensbewertung 
vor. Erstaunlicherweise werden die fachli-
chen Schwächen der Grundvermögensbe-
wertung kaum je thematisiert. Die öffentli-
che Diskussion, aber auch diejenige in den 
Fachzeitschriften, konzentriert sich fast nur 
auf das Erbschaftsteuergesetz, also auf 
Fragen nach Steuerklassen, Freibeträgen 
usw. Was genau da aber überhaupt der Be-
steuerung unterworfen wird, nämlich teil-
weise dramatisch überhöhte Grundbesitz-
werte, wird kaum je hinterfragt.

Die Autoren haben vor ihrem doppelten fach-
lichen Hintergrund als Steuerrechtler und 
Wertermittlungssachverständige die Mög-
lichkeit, die Querverbindungen zwischen 
Grundvermögensbewertung nach Bewer-
tungsgesetz und Verkehrswertermittlung 
herzustellen und so gezielt die Schwach-
punkte der Regelungen des BewG heraus-
zuarbeiten.

Nicht näher eingegangen wird auf die inzwi-
schen stellenweise schon zu beobachtenden 
Vollzugsdefizite durch falsche Rechtsan-
wendung in den Finanzämtern, da sich die-
se nicht verallgemeinern lassen - und auch 
keine Schwachpunkte der Regelungen als 
solche darstellen. Auch Fragen nach der 
Verfassungsmäßigkeit einzelner Regelungen 
sollen den Verfassungsrechtlern überlassen 
werden – der Steuerberater kommt nicht 
umhin, mit den vorhandenen gesetzlichen 
Regelungen und Verwaltungsanweisungen 
das bestmögliche Ergebnis für den Mandan-
ten zu erreichen. Verfassungsrechtliche 
Bedenken und die Aussicht auf einen jahre-
langen Rechtsstreit helfen dabei zunächst 
nicht weiter.

Die entscheidene Frage für den Steuerbe-
rater ist fortan vielmehr, ob es sich lohnt, 

ein Verkehrswertgutachten einzuholen und 
mit diesem den niedrigeren Verkehrswert 
nachzuweisen (§ 198 BewG).

Gerade in diesem Aspekt liegt wohl auch 
das größte Haftungsrisiko für den Steuer-
berater: Hat der Berater beispielsweise bei 
einem Fabrikgrundstück nicht auf die Mög-
lichkeit des § 198 BewG hingewiesen, obwohl 
bei solchen Objekten der Grundbesitzwert 
leicht das Doppelte des tatsächlichen Ver-
kehrswerts erreichen kann, so kann hier 
durchaus ein Beratungsfehler gesehen wer-
den.

Ebenfalls nicht eingegangen wird in diesem 
Beitrag auf die Sonderfälle der Bewertung, 
da dies den Rahmen des Beitrags sprengen 
würde. Daher hier nur der Hinweis, dass 
inbesondere die Bewertung von Grundstü-
cken im Zustand der Bebauung (§ 196 BewG), 
aber auch die Erbbaurechte (§§ 193 und 194 
BewG), durch allzu vereinfachende Pau-
schalregelungen ein beachtliches Fehler-
potenzial mit Überbewertungstendenzen in 
sich bergen.

Die Herkunft der Eingangsdaten
Die Grundvermögensbewertung 2 folgt sehr 
deutlich dem in der Datenverarbeitung be-
kannten sogenannten „EVA-Prinzip“ (Einga-
be – Verarbeitung – Ausgabe). Es werden 
mit bestimmten Eingangsgrößen (z. B. Bo-
denwert, Liegenschaftszinssatz) genau 
vorgeschriebene Rechenverfahren durch-
geführt, und diese führen dann letztlich als 
Ausgabewert zum Grundvermögenswert. 
Anders als z. B. bei der Einkommensteuer 
bestehen praktisch keine Gestaltungsmög-
lichkeiten, sondern dieselben Eingangsgrö-

1	 Wenn in diesem Beitrag ein Paragraf ohne Angabe des 
Gesetzes genannt wird, ist stets das Bewertungsgesetz 
(BewG) gemeint. Gleiches gilt für den einheitlichen Län-
dererlass; Angaben wie A 43 Abs. 2 beziehen sich auf 
diesen.

2	 Zur Begriffserläuterung: Entsprechend der gesetzlichen 
Diktion meinen wir mit „Grundvermögensbewertung“ 
oder „Grundbesitzbewertung“ die Bewertung nach den 
Verfahren des BewG für Zwecke der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Davon zu unterscheiden ist die Ver-
kehrswertermittlung nach der Wertermittlungsverord-
nung, die zu marktgängigen Werten führt. Ist der Ver-
kehrswert niedriger als der Grundvermögenswert, kann 
dieser durch Gutachtensnachweis der Besteuerung zu-
grundegelegt werden.
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ßen führen bei jedem Steuerpflichtigen stets 
zum selben Wert.

Umso wichtiger ist die Frage, woher diese 
Eingangsdaten stammen. Auch hier wurde 
konsequent (fast) jeder Gestaltungsspiel-
raum vermieden. Man wollte und musste 
ein steuerliches Massenverfahren schaffen, 
um der Flut an Bewertungsfällen überhaupt 
Herr werden zu können. Daher wird im BewG 
größter Wert darauf gelegt, dass möglichst 
keine Streitpunkte eröffnet werden, dass 
also einzelne Größen wie z. B. der Liegen-
schaftszinssatz einer möglichen Kompro-
misslösung zwischen Steuerpflichtigen und 
Finanzamt von vornherein entzogen wer-
den.

Entweder der Steuerpflichtige ist mit den 
pauschalen Wertansätzen des Gesetzes 
einverstanden, oder er muss sozusagen aus 
der Grundvermögensbewertung „ausstei-
gen“ und ein Gutachten nach den Grundsät-
zen der Verkehrswertermittlung vorlegen.

Im Einzelnen ist die Ermittlung der Ein-
gangsgrößen schematisch wie folgt gere-
gelt:

Wenn der Gutachterausschuss für Grund-1.	
stückswerte (GAA) eine Größe zur Ver-
fügung stellt (in der Regel, indem er sie 
im jährlichen Grundstücksmarktbericht 
veröffentlicht), dann ist zwingend dieser 
Wert anzusetzen.

Weist der Gutachterausschuss hingegen 2.	
keinen Wert aus, dann gilt zwingend die 
Pauschale des Bewertungsgesetzes. 

Falls es sich erweist, dass mit dem Wert 3.	
des GAA oder mit der Pauschale des 
BewG (oder auch aufgrund einer der zahl-
reichen Ungerechtigkeiten bei den Ver-
fahrensschritten) ein zu hoher Wert he-
rauskommt, dann kann der Stpfl. mittels 
Verkehrswertgutachten einen niedrige-
ren tatsächlichen Verkehrswert nach-
weisen. Allerdings bedeutet dies, dass 

ein komplettes Gutachten über das ge-
samte Objekt vorgelegt werden muss. Es 
genügt z. B. nicht, bei einem bebauten 
Grundstück nur den Bodenwert mittels 
Gutachten anzugreifen und für die Ge-
bäudebewertung weiterhin beim Bewer-
tungsgesetz zu bleiben. Es gilt hier der 
Grundsatz, ganz oder gar nicht.

Diese drei Schritte sollen nachfolgend an-
hand des Liegenschaftszinssatzes als kon-
kretes Beispiel dargestellt werden. Für die 
ersten beiden Stufen (GAA oder BewG) exis-
tiert auch keine einzelne gesetzliche Vor-
schrift, sondern diese Vorgehensweise 
ergibt sich aus den Vorschriften zu den ein-
zelnen Größen.

Betrachten wir § 188 Abs. 2 BewG:
(2) Anzuwenden sind die von den Gutachteraus-
schüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetz-
buchs ermittelten örtlichen Liegenschaftszins-
sätze. Soweit von den Gutachterausschüssen 
keine geeigneten Liegenschaftszinssätze zur 
Verfügung stehen, gelten die folgenden Zins-
sätze: 

5 % für Mietwohngrundstücke,1.	
5,5 % für gemischt genutzte Grundstücke 2.	
mit einem gewerblichen Anteil von bis zu 
50 %, berechnet nach der Wohn- und Nutz-
fläche,
6 % für gemischt genutzte Grundstücke mit 3.	
einem gewerblichen Anteil von mehr als 
50 %, berechnet nach der Wohn- und Nutz-
fläche, und
6,5 % für Geschäftsgrundstücke.4.	

Hier wird ganz deutlich, dass keinerlei Wahl-
recht beim Ansatz des Liegenschaftszins-
satzes (LZS) besteht (und dies gilt nicht nur 
für den Liegenschaftszinssatz, sondern für 
die meisten anderen Eingangsgrößen eben-
so). Dazu ein Beispiel:

Beispiel:
In einer sächsischen Kleinstadt ist ein Miet-
wohngrundstück zu bewerten. Der Gutachter-
ausschuss veröffentlicht keine eigenen LZS. 

Nach Auskunft des erfahrenen örtlichen Ver-
kehrswertsachverständigen S beträgt der LZS 
tatsächlich mindestens 6,0 %. S erklärt, er sei 
aufgrund seiner Erfahrung und seiner eigenen, 
umfangreichen Datenbank in der Lage, die 
Richtigkeit des Ansatzes von 6,0 % zu bewei-
sen.

Welcher LZS ist hier anzusetzen? Da der GAA 
keinen Wert ausweist, gilt gem. § 188 Abs. 2 
S. 2 Nr. 1 BewG der LZS von 5,0 %. Die 6,0 % des 
Sachverständigen dürfen nicht angesetzt wer-
den. Wollte der Steuerpflichtige den Wert auf 
Basis dieser 6,0 % berechnen, müsste er dem 
Finanzamt ein komplettes Verkehrsgutachten 
über das gesamte Objekt vorlegen (einschließ-
lich Bodenwertermittlung, Mietenermittlung, 
Restnutzungsermittlung usw. – auch wenn 
diese Größen an sich gar nicht strittig wären; 
s. hierzu A 43 Abs. 2 Ländererlass).

Die Aufgabe des Steuerberaters wäre es im 
obigen Beispiel zusätzlich, abzuschätzen, 
ob sich der Verkehrswertnachweis gem. 
§ 198 BewG auch dann noch lohnt, wenn man 
das Honorar des Sachverständigen in die 
Betrachtung mit einbezieht. Hier wäre dies 
wohl der Fall – nach einer Faustregel kann 
man davon ausgehen, dass ein um einen 
Prozentpunkt höherer LZS zu einem um ca. 
20 % niedrigeren Wert führt (und umge-
kehrt).

Die praktischen Probleme mit der Anerken-
nung von Gutachten durch das Finanzamt 
können hier aus Platzgründen nicht näher 
thematisiert werden. An dieser Stelle soll 
nur darauf hingewiesen werden, dass das 
Finanzamt ein Gutachten, das Mängel ent-
hält, zurückweisen kann. Ein Gegengutach-
ten des Finanzamts ist dabei nicht erforder-
lich (A 43 Abs. 3 Ländererlass). Dies ist auch 
folgerichtig, denn wenn der Steuerpflichtige 
den Nachweis aufgrund eines mangelhaften 
Gutachtens nicht führen konnte, gilt eben 
wieder der pauschale Wert des BewG. Damit 
ist aber auch der von manchen Steuerbera-
tern bei der Ertragsteuer propagierte (und 
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auch dort sehr gefährliche) Weg verbaut, 
das Finanzamt mittels der Vorlage eines 
notdürftigen Billiggutachtens dazu zu zwin-
gen, seinerseits ein Gutachten anfertigen 
zu müssen, das der Steuerpflichtige dann 
wiederum als Grundlage für seine Besteu-
erung verwenden kann.

Wie streng die Finanzämter die Gutachten 
prüfen werden, wird die Erfahrung zeigen 
müssen (hier werden ohnehin keine allge-
meinen Urteile möglich sein, da die konkre-
te Person des Sachbearbeiters dabei eine 
große Rolle spielt).

Anstelle eines Gutachtens kann auch ein 
zeitnaher tatsächlicher Verkaufspreis unter 
Fremden („im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr“) als Nachweis des niedrigeren Ver-
kehrswerts dienen (A 43 Abs. 4). Hier nur 
der Hinweis, dass umgekehrt natürlich nicht 
das Finanzamt einen späteren höheren Ver-
kaufspreis ansetzen kann, wenn der Wert 
nach BewG niedriger ausfällt (auch das kann 
vorkommen!).

Probleme mit der Anwendbarkeit von 
Werten der Gutachterausschüsse
Während das BewG, wie oben gezeigt, stur 
den Angaben des GAA den Vorrang einräumt, 
ist die Verwaltung hier mit dem Ländererlass 
etwas zurückgerudert. Man hat offensicht-
lich erkannt, dass den GAA hier zu viel Ver-
trauen entgegen gebracht wurde. Trotz der 
eindeutigen Regelungen im Baugesetzbuch 
kommen viele GAA ihren Verpflichtungen 
zur Erhebung und Veröffentlichung der be-
nötigten Eingangsgrößen nicht oder nicht 
ausreichend nach.

Noch schwerer wiegt allerdings, dass viele 
Eingangsdaten der GAA per se zu falschen 
Ergebnissen führen, da sie nach den Ver-
fahren der Verkehrswertermittlung ermit-
telt wurden und gar nicht zur Grundvermö-
gensbewertung passen. Beispielsweise 
berechnen die Gutachterausschüsse die 
Marktanpassungsfaktoren für das Sach-

wertverfahren üblicherweise unter Anwen-
dung der Alterswertminderung nach Ross 
und der Baukostentabellen der NHK 2000. 
Da das BewG aber die lineare Alterswert-
minderung vorschreibt und überdies eigene 
Baukostentabellen (RHK 2007) verwendet, 
sind diese Werte überhaupt nicht miteinan-
der kompatibel. Gleiches gilt für den Lie-
genschaftszinsatz, der eigentlich für die 
Grundvermögensbewertung wegen der 
30 %igen Mindestrestnutzungsdauer sepa-
rat ermittelt werden müsste (dazu später 
mehr).

Die Verwaltung scheint diese Probleme ge-
sehen zu haben. So werden im Ländererlass 
immer wieder Einschränkungen dahinge-
hend vorgenommen, dass die Werte des GAA 
nur dann anzusetzen sind, wenn sie auch 
geeignet sind (z. B. A 22 Abs. 2 S. 3 für den 
Liegenschaftszinssatz). Wann die Werte als 
ungeeignet anzusehen sind, wird – meistens 
– nicht gesagt. Im Übrigen wird in einem 
solchen Fall nicht etwa der Ansatz eines 
sachverständig ermittelten eigenen Wertes 
zugelassen, sondern an die Stelle des Wer-
tes des GAA tritt die gesetzliche Pauschale 
des BewG (zum LZS ebenfalls A 22 Abs. 2 
S. 3).

Auf die Frage der Eignung von GAA-Werten 
hinsichtlich der Verfahrenskonformität wird 
nachfolgend bei den entsprechenden The-
menbereichen näher eingegangen. 

Die Fallstricke bei der Verfahrenswahl
Im Folgenden werden die Problempunkte 
der einzelnen Bereiche der Grundvermö-
gensbewertung dargestellt. Schon bei der 
Auswahl des Bewertungsverfahrens gehen 
die Probleme los.

Kein Ermessen bei der Verfahrenswahl
Während bei der Verkehrswertermittlung 
nach der Wertermittlungsverordnung 
(WertV) bzw. nach der neuen Immobilien-
wertverordnung (ImmoWertV) die Wahl des 
Bewertungsverfahrens grundsätzlich im (zu 

begründenden) Ermessen des Sachverstän-
digen steht, schreibt § 182 BewG für die 
Grundvermögensbewertung genau fest, für 
welche Grundstückstypen welches Verfah-
ren anzuwenden ist. Dabei kommt stets nur 
ein Verfahren zur Anwendung, also kein wie 
auch immer gewichteter Mittelwert z. B. aus 
Sachwert- und Ertragswertverfahren.

Auch bei der Verfahrenswahl gibt es kein 
Wahlrecht. So ist beispielsweise für Einfa-
milienhäuser und Eigentumswohnungen 
zwingend das Vergleichswertverfahren an-
zuwenden, wenn geeignete Vergleichswer-
te (in der Regel des GAA) zur Verfügung 
stehen (§ 182 Abs. 2). Dann, und nur dann, 
wenn solche Vergleichswerte nicht existie-
ren, sind Einfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen zwingend im Sachwertverfahren 
zu bewerten (§ 182 Abs. 4).

Problemfall Eigentumswohnung
Dass Eigentumswohnungen (ETW) zwingend 
im Sachwertverfahren zu bewerten sind, 
wenn keine geeigneten Vergleichswerte 
vorhanden sind, verwundert sehr, da die 
Verkehrswertermittlung in solchen Fällen 
auf das Ertragswertverfahren zurück-
greift.

Das Sachwertverfahren erscheint aus Sach-
verständigensicht für die Bewertung von 
Eigentumswohnungen gänzlich ungeeignet. 
Einerseits dürfte es kaum einen GAA geben, 
der Marktanpassungsfaktoren für ETW aus-
weist. Zum anderen geht der Bodenwert im 
Ertragswertverfahren normalerweise unter, 
während er beim Sachwertverfahren addi-
tiv hinzukommt. Gerade bei Eigentumswoh-
nungen ist der Bodenanteil jedoch mehr 
oder weniger fiktiv und wirtschaftlich nicht 
unbedingt werthaltig. Eigentumswohnungen 
werden nach Wohnfläche und Lage vermie-
tet und gehandelt. Ob der fiktive Anteil an 
den gemeinschaftlichen Grünanlagen (die 
erfahrungsgemäß bei Mehrfamilienhäusern 
von niemandem wirklich genutzt werden) 
nun 50 oder 100 m² beträgt, ist dabei voll-
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kommen zweitrangig. In einer Stadt wie 
München, wo der Bodenwert durchaus 
2000 €/m² und mehr betragen kann, macht 
es aber einen Unterschied, ob beim Sachwert 
100.000 € oder 200.000 € Bodenwert zuge-
rechnet werden.

Zu den Fallstricken des Vergleichswertver-
fahrens wird später näher eingegangen. 
Grundsätzlich sollte bei ETW, die nach BewG 
mangels Vergleichswerten im Sachwert-
verfahren bewertet werden müssten, der 
Verkehrswertnachweis nach § 198 BewG 
erwogen werden (nur zur Klarstellung: Beim 
Verkehrswertnachweis nach § 198 BewG ist 
der Gutachter natürlich nicht an die Verfah-
renswahl des § 182 gebunden, sondern er 
wird eine ETW vorzugsweise im Ertrags-
wertverfahren – oder im Vergleichswert-
verfahren nach sachverständig ermittelten 
eigenen Vergleichsfaktoren – bewerten).

Verfahrenswahl bei gewerblichen 
Grundstücken
Gemischt-genutzte Grundstücke und Ge-
schäftsgrundstücke sind gem. § 182 Abs. 3 
grundsätzlich (und auch aus Sicht der Ver-
kehrswertermittlung zutreffend) im Ertrags-
wertverfahren zu bewerten. Wenn aber 
keine ortsüblichen Mieten ermittelt werden 
können, gilt nach § 183 Abs. 4 – zwingend 
– das Sachwertverfahren.

Wie das Kriterium der Ermittelbarkeit orts-
üblicher Mieten genau auszulegen ist, ist 
bisher nicht bekannt, da weder das Gesetz 
noch der Ländererlass hierzu weitere An-
gaben enthalten und es insoweit auch noch 
an praktischen Erfahrungen fehlt. Dieses 
Kriterium erstaunt ohnehin, denn der Grund-
satz bei der Ertragswertermittlung nach 
BewG (nicht der Verkehrswertermittlung) 
ist der Ansatz der tatsächlichen Miete. Auch 
ist nicht klar, was mit ermittelbar gemeint 
ist – grundsätzlich ist fast immer eine orts-
übliche Miete ermittelbar, sofern es nicht 
um absolut individuelle Bauten geht. Würde 
man dieses Kriterium dagegen auf das Vor-

handensein eines amtlichen Mietspiegels 
beziehen, dann wäre eine ortsübliche Miete 
an den meisten Orten nur für Eigentums-
wohnungen ermittelbar (wenn überhaupt).

U. E. ist das Kriterium sehr großzügig zu 
Gunsten des Steuerpflichtigen auszulegen, 
da das BewG an anderer Stelle (beim Er-
tragswertverfahren) ebenfalls sehr große 
Freiräume bei der Ermittlung der ortsübli-
chen Miete zulässt. Aus dieser Vorschrift 
ein faktisches Wahlrecht des Finanzamts 
hin zum Sachwertverfahren abzuleiten, wie 
in der Literatur schon vorgebracht wurde, 
ist u. E. unzutreffend.

Allerdings kann es in dem meisten Fällen 
dahingestellt bleiben, ob z. B. ein Produkti-
onsgrundstück nun im Sachwert- oder im 
Ertragswertverfahren zu bewerten ist, füh-
ren doch beide Verfahren des BewG hier in 
der Regel zu völlig überhöhten Werten (beim 
Sachwertverfahren wegen zu hoher pau-
schaler Wertzahlen, und beim Ertragswert-
verfahren wegen zu niedriger pauschaler 
Liegenschaftszinssätze – in beiden Fällen 
werden die GAA für solche Grundstücksar-
ten normalerweise keine Werte bereitstel-
len, sodass die Pauschalwerte des BewG 
zum Ansatz kommen).

Bei Gewerbegrundstücken kann eigentlich 
nur zur Prüfung des § 198 BewG geraten 
werden 3. Ungeprüft den Ertragswert oder 
Sachwert des BewG anzusetzen, ist ganz 
sicher nicht empfehlenswert.

Die Fallstricke bei der Ermittlung des 
Bodenwerts
Das neue Verfahren geht davon aus, dass 
der Steuerberater bzw. der Steuerpflichtige 
die Bodenwerte gemäß § 179 BewG anhand 

von Bodenrichtwerten der zuständigen 
Gutachterausschüsse ermittelt. Bei den 
Bodenrichtwerten handelt es sich um durch
schnittliche Lagewerte, die von den Gut
achterausschüssen nach § 196 BauGB auf 
Grund von Kaufpreissammlungen flächen-
deckend ermittelt werden sollen. Soweit 
möglich sollen von den Gutachterausschüs-
sen auch Aussagen zu den unterschiedlichen 
Entwicklungszuständen getroffen und ver-
öffentlicht werden. 

Mit der Einführung des § 179 BewG zur Be-
wertung von unbebauten Grundstücken 
ergeben sich erheblich mehr praktische 
Schwierigkeiten für den Steuerberater, als 
man zunächst vermuten mag. In der Regel 
wird dabei übersehen, dass die Bestimmung 
des Bodenwertes häufig wesentlich schwie-
riger ist als es die Grundformel Grundstücks-
fläche x Bodenrichtwert suggeriert. 

Vielmehr muss sich der Steuerberater aus 
dem „Werkzeugkoffer“ des Wertermitt-
lungssachverständigen bedienen und bei-
spielsweise mit Umrechnungskoeffizienten 
sachgerecht umgehen können. Bereits hier 
muss der Steuerberater letztlich ein erhöh-
tes Haftungsrisiko seiner deklaratorischen 
Handlung erkennen, da er letztlich nicht die 
Ausbildung und Markterfahrung eines rou-
tinierten Sachverständigen besitzt. 

Nachfolgend werden die wichtigsten Pro
blembereich der Bodenwertermittlung dar-
gestellt:

Ermittlung der Größendeterminanten 
für die maßgebliche Umrechnung der 
Bodenwerte
Das Gesetz wie auch der Ländererlass sehen 
die Anwendung von Bodenumrechnungs-
faktoren vor, die zumeist nach der Bebau-
ungsdichte (GFZ = Geschossflächenzahl, 
Verhältnis der möglichen Geschossfläche 
zur Grundstücksfläche) oder auch nach 
Grundstücksgrößenverhältnissen in Markt-
berichten veröffentlicht werden. 

3	 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen sein, dass sich 
die Frage des richtigen Werts von gewerblichen Grund-
stücken auch dann stellt, wenn sich diese im Betriebs-
vermögen befinden. Gem. § 11 Abs. 2 S. 3 BewG ist der 
Substanzwert, zu dem auch die Grundstücke mit ihren 
Grundvermögenswerten gehören, der Mindestwert für 
die Anteilsbewertung.



Verbandsnachrichten 2/2011

Informationen | Informationen aus Wirtschaft und Verwaltung

Angehörige des steuerberatenden Berufes 
müssen somit zunächst die tatsächliche 
baurechtliche Würdigung der möglichen 
bzw. der gegebenen Bebauung prüfen und 
mit dem fiktiven Richtwertgrundstück ver-
gleichen, um hieraus den Bodenwert abzu-
leiten.
 
Fehlen Umrechnungsfaktoren des zustän-
digen GAA, dann müssen die Bodenwerte 
nach dem „Essener GFZ-Umrechnungsmo-
dell“ umgerechnet werden, die als Anlage 
zum Gesetz beigegeben wurden. Gibt der 
Gutachterausschuss dagegen ausdrücklich 
an, dass keine GFZ-Umrechnungen aus den 
Bodenwerten vorzunehmen sind, so dürfte 
eine vorstehende Umrechnung nach dem 
„Essener Modell“ nicht vorgenommen wer-
den. 

Anwendung von Umrechnungsfaktoren
Durchaus kommt es vor, dass es bei ver-
schiedenen Gutachterausschüssen Umrech-
nungsfaktoren gibt, die in anderen Gebieten 
absolut unbekannt sind. So z. B. der 
Konstanzer Ladenbreitenfaktor, der im In-
nenstadtbereich eine wirtschaftliche Um-
rechnung des Bodenwertes je nach 
Schaufensterbreite versinnbildlicht. Oder 
auch das Hamburger Schichtmodell dürfte 
wohl die meisten Steuerberater in der An-
wendung letztlich überfordern. Dennoch 
sind diese Umrechnungen vom Steuerbe-
rater anzuwenden, da sie zwingender Be-
standteil der Bodenwertermittlung in der 
konkreten Richtwertzone sind.

Sonstige Werteeinflüsse
Umrechnungsfaktoren bzw. Wertzu- oder 
Abschläge sind nur dann vom Deklarieren-
den in das Verfahren einzuführen, wenn 
diese vom Gutachterausschuss explizit ver-
öffentlicht worden sind. Andere Marktan-
passungen des Bodenwertes dürfen nicht 
in das Standardverfahren eingeführt wer-
den. So bleiben unter anderem wichtige 
Werteinflüsse vollständig außer Acht, da 
diese als über den Bodenrichtwert abgebil-

det gelten, was in vielen Fällen sehr fraglich 
erscheinen mag. 

So z. B. werden Umwelteinflüsse der Mikro
lage dann nicht ausreichend abgebildet, 
wenn das Richtwertgebiet zu groß ausgelegt 
ist und sowohl wenig beeinträchtigte als 
auch stark beeinträchtigte Lagen beinhaltet. 
Aber auch andere Einflüsse, die selbst der 
Laie als schwer beeinträchtigend ansehen 
würde, bleiben außer Acht, z. B. Altlasten 
und grundbuchrechtliche Lasten oder auch 
schwerwiegende Baulasten. 

Hier ging die Legislative schlicht davon aus, 
dass der Steuerpflichtige sich durch die 
Vorlage eines Gutachtens gem. § 198 BewG 
entsprechend von der Überbewertung 
schadlos halten könne. Letztendlich wurden 
diese Themen einer möglichst „einfachen“ 
Bewertung geopfert, die von beiden Seiten 
einigermaßen bewältigt werden kann. Doch 
genau dies führt zu kaum übersehbaren 
Problemen und Risiken für Steuerpflichtige 
und deren Berater.

Grundproblematik der Gutachter
ausschüsse
Tatsächlich wird die Veröffentlichung von 
Marktberichten bzw. Bodenrichtwerten 
mit GFZ-Umrechnungshinweisen sehr un-
terschiedlich von den Gutachterausschüs-
sen gehandhabt. Dies wird noch über Jah-
re hinaus so sein und eine recht 
unterschiedliche Bewertungspraxis je nach 
Lage zur Folge haben, zumal viele Gutach-
terausschüsse in Süddeutschland mit ihrer 
Auswertungspraxis um Jahre hinterher-
hinken und wenig Bereitschaft zeigen, bei 
geringem Etat ihrer Ermittlungspflicht 
Genüge zu tun. Insoweit bildet sich eine 
recht differenzierte praktische Rechtsan-
wendung aus, da die Handlung des Gut-
achterausschusses im Gesetz eine „lex 
specialis“ einnimmt (siehe hierzu die Aus-
führungen weiter oben), was derzeit bereits 
zu ersten Fragen hinsichtlich der Staats-
haftung führt, wenn ein Gutachteraus-

schuss keine flächendeckenden Boden-
richtwerte ausweist und letztlich der 
Fiskus keine auf das Bewertungsgesetz 
gestützte Grundbesitzbewertung vorneh-
men kann.
 
Es zeigt sich, dass der Gesetzgeber in der 
Grundbesitzbewertung ein gewaltiges Be-
wertungsmodell aus der normalen Ver-
kehrswertermittlung adaptiert hat und für 
dieses auf mehr oder weniger gut mitarbei-
tende Gutachterausschüsse angewiesen ist. 
Leider hat der Gesetzgeber nicht in ausrei-
chendem Umfang darauf geachtet, notwen-
dige Umsetzungsvorschriften für die Gut-
achterausschüsse zu erlassen. Tatsächlich 
wurden zwar über die Änderung des Bau-
gesetzbuches die früheren Sollvorschriften 
für die Veröffentlichung von Marktdaten 
nunmehr in Pflichtvorschriften, gültig ab 
dem 01. 07. 2009, überführt. Eine Prüfung 
auf die tatsächliche Umsetzung geht aber 
fehl, da die Regierungspräsidien die Gut-
achterausschüsse auf die Umsetzung hin-
weisen, die letzteren jedoch wegen der 
chronischen Unterbesetzung den Weg eines 
„stillen Ungehorsams“ gehen. 

Folgerungen für die Praxis
Der Steuerberater ist gut beraten, wenn er 
beim Kapitel Bodenwertermittlung zunächst 
einen möglichst großen Lageplanausschnitt 
der Umgebungsbebauung mit dem tatsäch-
lichen Grundstückszuschnitt vergleicht. 
Ferner sollte möglichst eine Bodenricht-
wertprüfung immer anhand einer Boden-
richtwertkarte und nicht anhand einer Bo-
denrichtwertliste erfolgen (falls vorhanden). 
Nur dadurch erkennt man gegebene Zäsu-
ren der Gebiete und evtl. die Widersprüch-
lichkeit von zu groß angelegten Bodenricht-
wertzonen. Weist das zu bewertende 
Grundstücke stark divergierende Zuschnit-
te im Vergleich zum Richtwertgebiet auf, so 
stellt sich die Frage der generellen Anwend-
barkeit des Richtwertes, der sich ja auf ein 
mittleres im Richtwertgebiet belegenes 
Grundstück bezieht. 
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Ein Abweichen vom Bodenrichtwert ist al-
lerdings nicht möglich. Tatsächlich ist bei 
einem Durchschlagen des evtl. überhöhten 
Bodenwertes auf das Gesamtergebnis der 
Bewertung ein Sachverständiger heranzu-
ziehen (§ 198 BewG). Eine selbstständige 
Abweichung vom Bodenrichtwert wird von 
den Finanzämtern generell nicht akzeptiert 
(siehe oben die Ausführungen zum Verkehrs-
wertnachweis mittels Gutachten). Dies ist 
aus Gründen der Rechtsicherheit im Gesetz 
bereits ausgeschlossen. 

Erfahrungsgemäß ist dabei die Richtwert-
gläubigkeit der Finanzämter sehr hoch, mit 
einer Tendenz zur Nichtanerkennung von 
pauschalen „sachverständigen“ Anpassun-
gen. Dabei wird die Bedeutung von Boden-
richtwertspannen oftmals völlig verkannt. 
So lässt bereits die neue ImmoWertV eine 
Bodenrichtwertspanne von +/- 30 % der ein-
zeln ermittelten Bodenwerte von Grundstü-
cken innerhalb einer Richtwertzone zu. Bei 
einer sachverständigen Umsetzung dieses 
Wissens über die Hintergründe der Boden-
richtwerte wäre also die sachverständige 
Bodenwertanpassung an sich kein Problem 
(und kein Aufweichen des starren Schemas 
des BewG hinsichtlich der Ermittlung der 
Eingangsgrößen). Doch auf der anderen 
Seite führt die Vorschrift über die Abwei-
chung dieser Bodenwerte zu einer allzu 
sorglosen Festlegung einer zu großen Bo-
denrichtwertzone, deren Bodenrichtwert 
dann wiederum als Punktwert vom Fiskus 
als feste Größe angesehen wird (die Spannen 
müssen ja in der Ausweisung der Boden-
richtwert wieder eliminiert werden, da nur 
Punktwerte ausgewiesen werden dürfen). 

Verbleibt der sehr wichtige Hinweis, dass 
bei Streitfällen relativ schnell vom zustän-
digen Gutachterausschuss ein Auszug aus 
der Kaufpreissammlung angefordert werden 
sollte. Diese zeigt dann die tatsächlichen 
Bodenwertdifferenzen in der Zone auf (falls 
überhaupt wirklich eine Kaufpreissammlung 
vorliegt). 

Schlussempfehlungen für die 
Bodenwertermittlung
Abschließend kann zum Thema Bodenwert 
allein schon aus haftungsrechtlichen 
Gründen nur empfohlen werden, möglichst 
eine Vorprüfung durch einen Sachverstän-
digen vornehmen zu lassen. Dies sollte 
zunächst bezüglich der Kosten mit dem 
Mandanten vorab besprochen werden. 
Eine solche Maßnahme setzt jedoch vor-
aus, dass sich der Sachverständige auch 
mit der Grundbesitzbewertung auskennt 
(obwohl er diese aus standesrechtlichen 
Gründen in der Regel gar nicht überneh-
men darf, da das BewG als Steuergesetz 
in den Vorbehaltsbereich der Steuerbe-
rater fällt).

Dipl.-Fw. (FH) Bw. (VWA) Stephan Blum
Dipl.-Fw. (FH) Dipl.-Sachverst. (DIA) Wolf-
gang Weiss, StB

➜ Teil 2 des Artikels erscheint in den Ver-
bandsnachrichten 3/2011

INSOLVENZPLAN SANIERT 
ARZTPRAXIS

Leider werden noch immer viel zu wenige 
Insolvenzpläne aufgestellt, um z. B. strau-
chelnde Ärzte oder Freiberufler zu retten. 
Das Bundesjustizministerium will dies mit 
einer Reform der Insolvenzordnung ändern. 
So wird die Berufsgruppe der Freiberufler 
von diesem Sanierungsinstrument noch 
mehr profitieren als vorher: können doch 
dann Ärzte, Mediziner im Allgemeinen und 
auch Apotheker mit einer professionellen 
Entschuldung rechnen.

Spektakulären Insolvenzen, wie z. B. die 
Sanierung der Sinn Leffers AG in Hagen, der 
phänomenalen Restrukturierung der Un-
terwäschefirma Schiesser oder im sehr 
schwierigen Verfahren Karstadt, sind Insol-
venzpläne vorausgegangen.

Leider spielen Insolvenzplanverfahren in 
der Praxis nach wie vor eine untergeordne-
te Rolle.

Gerade im Insolvenzverfahren für Freibe-
rufler – insbesondere bei Ärzten, Zahnärz-
ten und Apothekern – stellt die Möglichkeit 
des Insolvenzplanes ein überaus praxis
taugliches Sanierungsinstrument dar.

Insolvenzpläne bieten höhere Quoten
Es ist erwiesen, dass die durchgeführten 
Insolvenzplanverfahren wesentlich höhere 
Quoten für die Gläubiger hervorbrachten. 
Betragen die Ausschüttungen an die Gläu-
biger bei normalen Regelinsolvenzverfahren 
nur 2 – 3 % so liegt die Quote bei Planverfah-
ren mithin bei bis zu 15 %.

Dabei verkürzt sich die Verfahrensdauer von 
den gesetzlich vorgesehenen 6 Jahren auf we-
niger als 12 Monate. Regelmäßig wird der Plan
initiator betriebswirtschaftlich darauf achten, 
dass die Planinsolvenz lange genug für eine 
Quote, aber kurz genug für eine zufriedenstel-
lende Abwicklung des Schuldners sorgt.

Viele Insolvenzverwalter mögen den 
Insolvenzplan nicht!
Es ist bekannt, dass viele der „alten“ Insol-
venzverwalter dem Insolvenzplan mehr als 
ablehnend gegenüberstehen. Das hat zum 
Einen etwas damit zu tun, dass die Bezahlung 
bei der Erstellung und Umsetzung eines 
Insolvenzplanes nicht so gut ist, wie z. B. die 
Umsetzung einer Insolvenz im Rahmen einer 
übertragenen Sanierung oder die Betriebs-
schließung.

Obwohl mittlerweile das IDW einen Standard 
erarbeitet hat (IDW Standard S2), muss trotz 
alledem ein erheblicher Teil an betriebs-
wirtschaftlicher Kompetenz vorhanden sein, 
um den Insolvenzplan in seiner Gänze fertig 
zu stellen.

Auch drohen erhebliche Haftungsrisiken, 
wenn im Rahmen der Fortführung regelmä-
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ßig Verbindlichkeiten eingegangen werden 
müssen.

Des Weiteren fordert die Unternehmens-
fortführung von dem oder den Insolvenz-
verwaltern unternehmerische Kompetenz 
und / oder betriebswirtschaftliches Wissen, 
wenn das Planverfahren in Eigenverwaltung 
erfolgt und der oder die Verwalterin ihrer 
Kontrollpflicht nachkommen muss.

Zusätzlich fühlen sich viele Verwalter „ge-
gängelt“, wenn von dem oder den Schuldnern 
und / oder entsprechend beauftragten Fach-
leuten bereits mit dem Insolvenzantrag ein 
allumfassender und den rechtlichen Be-
stimmungen entsprechender Insolvenzplan 
mit eingereicht wird. Viele Insolvenzver
walter(innen) meinen, dass damit ihre „be-
rufliche Freiheit“ beschnitten wird und sie 
nur noch zu einem rein juristischen Kon
trollinstrument für die Gläubiger degradiert 
werden.

Dabei ist die Zeit von Insolvenzantrag mit 
Vorlage des Insolvenzplanes und der Um-
setzung und Freigabe des Insolvenzplanes 
in der Gläubigerversammlung in kürzester 
Zeit hinzubekommen, so dass ein guter Ver-
walter mehrere Planverfahren nebenein-
ander problemlos meistern könnte.

Wird von der Gläubigerversammlung und / 
oder von einem erfahrenen Insolvenzver-
walter in seiner eigenen Funktion später ein 
Insolvenzplan initiiert, so müssen im Vorfeld 
im Rahmen der Gläubigergruppenbildung 
konstruktive Gespräche mit den Gläubigern 
und den Schuldnern aktiv gesucht und um-
gesetzt werden.

Freiberufler scheitern an zu hohen Pri-
vatentnahmen!
Prüft man die Ursachen von Insolvenzen 
bei Ärzten, Zahnärzten und sonstigen Frei-
beruflern, so wird man sehr schnell fest-
stellen, dass nicht fachliche Schwächen 
und / oder mögliche ärztliche Fehler im 

Rahmen von Prozessen zur Zahlungsunfä-
higkeit geführt haben, sondern vielmehr 
eine nicht den Umsätzen bzw. Erträgen 
entsprechende Privatentnahmepolitik und 
dem nicht vorhandenen Gefühl / Wissen, 
entsprechende Steuern zahlen zu müs-
sen.

Bekannte Finanzstrukturvertriebler haben 
schon früh erkannt, dass man den Ärzten 
„in der Angst Steuern zahlen zu müssen“ 
lukrative Steuersparmodelle anbieten 
kann.

Diese missglückten Investitionen in schein-
bar erfolgreiche Steuersparmodelle werden 
dann zum Boomerang, wenn die Einnahmen 
nicht mehr ausreichen, die zum Teil sehr 
teuren Steuersparmodelle zu bedienen.

Darüber hinaus wird dann deutlich, dass sehr 
oft das Finanzamt eben hier bei Nichtbedie-
nen der Steuersparmodelle „Liebhaberei“ 
und andere Bezeichnungen ausspricht, die 
möglicherweise zu Steuernachforderungen 
führen.

Auch überbordende Privatentnahmen zur 
Haltung eines sehr hohen Lebensstandards 
in Form von Häusern, Kraftfahrzeugen, Boo-
ten und sonstigen Luxusgütern führt regel-
mäßig zu Überentnahmen, die dann eine 
Insolvenz durch das Nichtzahlen z. B. von 
Steuern und / oder Sozialversicherung zur 
Insolvenz führen.

Investitionsdruck bei Ärzten ist groß
Häufig sind die Mediziner gezwungen, für 
den teilweise hohen technischen Ausstat-
tungsgrad ihrer Praxen Verbindlichkeiten 
über Darlehens- oder Leasingverträge ein-
zugehen, die eine so hohe monatliche Be-
lastung am Ende bedeuten, dass hier Zah-
lungsunfähigkeit eintritt.

Nimmt man zum Teil nur die reinen Umsatz- 
und Ertragszahlen der Praxis, stellt man 
sehr schnell fest, dass operative Gewinne 

in zum Teil wirklich guter Höhe gemacht 
werden.

Aber – die „Steuerzahlungsphobie“, die Lust 
(oder das verkäuferische Talent des Anbie-
ters) von Neuheiten bei Medizingeräten sorgt 
auch schnell für nicht mehr tragbare Be-
lastungen.

Operative Gewinne beim Freiberufler 
zeigen Sanierungsfähigkeit an
Zeigen die betriebswirtschaftliche Auswer-
tung und die für die Zukunft prognostizier-
ten Zahlen z. B. einer Arztpraxis und / oder 
einer Apotheke, dass bei „eingeschränkter“ 
Lebenshaltung ein Insolvenzplan möglich 
ist, dann sollte im Rahmen der Möglichkei-
ten auch das Insolvenzplanverfahren ge-
wählt werden.

Für den Arzt besteht dann neben der Mög-
lichkeit zeitnah von seiner Restschuld befreit 
zu werden auch die Option, eine Entschul-
dung durch den Insolvenzplan zu erhalten.
Sollte der Insolvenzplan schon im Vorfeld 
durch erfahrene Sanierer / Restrukturierer 
erstellt werden, so hat der Arzt auch die 
Möglichkeit, einen Teil der Sanierung mit 
und im Rahmen der Erstellung des Planes 
selber zu gestalten.

Insolvenzplan mit Antrag reinreichen!
Der größte Erfolg bei Freiberuflern im 
Rahmen von Insolvenzplanverfahren ist 
dann gegeben, wenn durch entsprechende 
auf Planerstellung spezialisierte „Planar-
chitekten“, das können Rechtsanwälte mit 
Steuerberatern und / oder gemeinsam mit 
Unternehmensberatern sein, bereits mit 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens den Insolvenzplan vorlegen 
(dies nennt man „Prepackaged Plan“). Hier 
wird der Antrag zu einer Zeit gestellt, zu 
der aus Sicht der Sanierungs- und Restruk-
turierungsspezialisten noch die besten 
Chancen auf Wiederherstellung der Wirt-
schaftlichkeit der Arztpraxis möglich 
sind.
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Plan wird lautlos umgesetzt!
Der Vorteil für die Gläubiger liegt darin, 
dass regelmäßig ein Insolvenzplan konse-
quent aber geräuschlos abgewickelt wird. 
Gerade bei Ärzten muss davon ausgegangen 
werden, dass die Insolvenz von den Patien-
ten als Resultat eines Ärztefehlers gesehen 
wird.

Kommt es zu einer solchen Meinungsbildung 
und wird diese Meinung innerhalb der Pa-
tienten „weitergereicht“, dann ist der end-
gültige Exitus der Arztpraxis nur noch eine 
Frage von Zeit.

Bei dem Insolvenzplan werden sämtliche 
Maßnahmen im Rahmen der Entschuldung 
sehr leise durchgeführt und der Wert der 
Arztpraxis, hier zu nennen der Patienten-
stamm, bleibt erhalten.

Es darf nach Außen nicht viel kommuni-
ziert werden!
Am besten ist, dass der Arzt während des 
Verfahrens ganz normal seiner bisherigen 
Tätigkeit nachgeht und so das Vertrauen der 
Patienten hält bzw. dadurch auch das Ge-
schäft an sich weiter betrieben wird.

Für den Insolvenzverwalter gibt es bei einer 
Arztinsolvenz nicht viele Alternativen, da 
er keinen Zugriff auf die Patienten bzw. 
Patientenakten hat und damit die vermeint-
liche Insolvenzmasse dann sehr gering 
ausfällt. Die ärztliche Schweigepflicht und 
der Datenschutz sind bei einem Insolvenz
planverfahren gewährleistet, da zu keiner 
Zeit Daten und Informationen über Patien-
ten benötigt werden bzw. eine Rolle spie-
len.

Es geht bei der Durchführung des Insolvenz
planverfahrens nur darum, dass die be-
triebswirtschaftlichen und juristischen 
Vorgaben erfüllt werden.

Der Arzt verliert bei einer normalen Insol-
venz nicht seine Zulassung!

Die Fortführung einer Arztpraxis durch ei-
nen insolventen Arzt wird auch durch be-
rufsrechtliche Vorgaben nicht behindert. 
Hat der Arzt weder insolvenzrechtlich et-
waige ungesetzliche Handlungen durchge-
führt und / oder klassische Konkursdelikte 
begangen bzw. würde er wegen Unterschla-
gung, Untreue oder Betruges verurteilt, dann 
müsste er damit rechnen, dass seine Arzt-
zulassung erlischt.

Wird unter normalen Voraussetzungen ein 
Insolvenzantrag gestellt und der Insolvenz
plan zeitnah mit bei Gericht vorgelegt, dann 
stehen dem praktizierenden Arzt keine 
Schwierigkeiten ins Haus.

Dipl.-Wirt.-Mediator
Thomas Uppenbrink

SOCIAL MEDIA

Kaum ein Schlagwort wurde einem in der 
jüngeren Vergangenheit derart um die Ohren 
gehauen wie „Social Media“. Gemeint sind 
Internetdienste wie Xing, Facebook oder 
Twitter, die es Nutzern erlauben, miteinan-
der in Kontakt zu treten, zu diskutieren, sich 
darzustellen, Neuigkeiten und Belanglosig-
keiten auszutauschen. Und was hat das mit 
Steuerberatung zu tun?

Während schon 500 Millionen Nutzer auf 
Facebook sind und auf Xing immer mehr 
Mitglieder diskutieren, ist der Berufsstand 
in den sozialen Netzen immer noch unter-
repräsentiert. Oder um es überspitzt zu 
formulieren: Unsere Mandanten tummeln 
sich längst in den sozialen Netzen, wir Steu-
erberater nicht. Eigentlich ist damit schon 
alles gesagt, oder?

Um das eigene Engagement in den sozialen 
Netzen zu rechtfertigen, reicht es also schon 
aus zu sagen: Ich will mit der Zeit gehen 
und dort sein, wo auch meine Mandanten 
sind.

EDV-Forum

Zum Glück gibt es noch mehr Pro-Argumen-
te als solch eine reine Pflichterfüllung. Oft 
werden diese Argumente sichtbar, wenn 
man sich mit den üblichen Einwänden be-
schäftigt, die gegen Dienste wie Twitter und 
Co angeführt werden. Gehen wir die Ein-
wände doch mal durch:

Einwand: Social Media kostet Zeit, die ich 
nicht habe.
Stimmt, ohne Zeiteinsatz geht es nicht. Trotz-
dem: Ich habe auch wenig Zeit, in den sozi-
alen Netzen kann ich mich trotzdem ein-
bringen. Erstens wird das durch mobile 
Geräte wie Laptop, Blackberry oder iPad 
erleichtert. Eigene Apps für Facebook oder 
Twitter senken den Aufwand zusätzlich, kein 
Einloggen, kein Passwortmerken, einfach 
aufrufen und loslegen. Gelegenheiten gibt 
es genug, zum Beispiel während der unver-
meidlichen Wartezeiten, Zug- oder Auto-
fahrten.
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Zweitens geht es dabei nicht um umfangrei-
che Schriftsätze, sondern um kurze Sätze 
und die spontane Kommunikation mit ande-
ren. Das dauert alles nicht so lang.

Drittens darf man auch mal was verpassen. 
Es gibt keinen Zwang, pausenlos in sozialen 
Netzen präsent zu sein. Man kann offline-
Zeiten ankündigen und ohne schlechtes 
Gewissen den Faden anschließend wieder 
aufnehmen. Ich entscheide selbst, wie viel 
Zeit ich für die sozialen Netze aufwende. 
Schön, wenn das auch mit den gesetzlichen 
Fristen und Angelegenheiten im Kanzleiall-
tag so ginge.

Viertens lässt sich das Zeitargument auch 
umdrehen. In den sozialen Netzen kann ich 
die Zeit für mich arbeiten lassen: Wenn ich 
eine Frage habe, aber keine Zeit für eigene 
Recherchen, dann kann ich die Frage in Foren 
absetzen und Stunden oder Tage später Ant-
worten, Hinweise und Tipps einsammeln. 

Einwand: Das ist doch alles irrelevant 
oder pubertär was dort getwittert usw. 
wird.
Stimmt oft, aber ich muss ja nicht alles lesen. 
Ich brauche es nicht mal wahrzunehmen. In 
den sozialen Netzen suche ich mir aus, wes-
sen Gedanken, Diskussionsbeiträgen oder 
Tweets ich folge. Ich lese Postings von 
Freunden, Geschäftspartnern, Berufskol-
legen und Kolleginnen, Mandanten usw. Also 
von Menschen, mit denen ich in Beziehung 
stehe oder stehen möchte, deren Ansichten 
oder Interessen ich teile oder deren Urteil 
ich schätze. Kommunikation in diesem Kreis 
ist nicht irrelevant, sondern interessant.

Oft haben Nutzerkommentare oder sonsti-
ge Beiträge sogar eine größere Relevanz für 
mich, jedenfalls eine größere als so mancher 
Firmen-Newsletter oder so manches Rund-
schreiben. In den fachlich ausgerichteten 
Diskussionsforen werden die Produkt-Vor-
stellungen oder Neuigkeiten, die auf uns 
Steuerberater einprasseln, eingeordnet, 

kommentiert und bewertet. Das ist oft hilf-
reich und informativ.

Ob meine eigenen Beiträge relevant oder 
pubertär sind, sollen andere beurteilen. Auf 
jeden Fall kann ich meine eigene Sichtbarkeit 
erhöhen. Ich muss nicht darauf warten, dass 
andere über meine Kanzlei sprechen, son-
dern kann mich zu Wort melden, wenn es 
Positives zu vermelden gibt, wenn wir Azu-
bis brauchen oder sonst was. Ich kann digi-
tale Brosamen hinterlassen, die potenzielle 
Mandanten, Geschäftspartner oder Mitar-
beiter zu uns führen. Dank der sozialen Net-
ze kann das genau dort passieren, wo sich 
diese Adressaten ohnehin aufhalten. Auf 
unserer Kanzlei-Homepage tummeln sich 
jedenfalls nicht so viele Leser wie beispiels-
weise bei Xing.

Einwand: Social media ist eine Mode, 
morgen wird eine neue Sau durchs digi-
tale Dorf getrieben.
Social Media mag Moden haben, aber es 
wird nicht mehr verschwinden. Vor ein paar 
Jahren war MySpace schwer angesagt, heu-
te scheint Facebook die gesamte Konkurrenz 
an die Wand zu drücken. Jeder Dienst hat 
seine Stärken und Schwächen. Xing ist po-
pulär und als eher berufliches Netzwerk 
etabliert. Facebook wertet konsequenter 
die Aktivitäten seiner Nutzer aus, manchmal 
zum allgemeinen Nutzen, manchmal am 
Rande des Datenschutzes und zum alleini-
gen Nutzen von Facebook.

Sagen wir es doch so: Der Markt ist in Be-
wegung. Und wie groß das Bedürfnis der 
Nutzer ist, sich miteinander auszutauschen 
und was daraus folgt, lässt sich auch mit 
Zahlen darstellen: Facebook hat in den USA 
Google als größten Trafficverteiler abgelöst. 
Und in Deutschland ist Facebook bei Video-
Webseiten inzwischen auf Platz sechs. Auf 
Platz eins ist nach wie vor Youtube, aber 
auch Youtube ist Social media. (Und jetzt 
erzählen sie mir, dass sie noch keine Zeit 
auf youtube verbracht haben.)

Hinter dem Einwand steht unausgesprochen 
auch die Befürchtung, auf allen digitalen Spiel-
plätzen mitspielen zu müssen. Dem ist aber 
nicht so. Es stehen verschiedene Dienste offen. 
Jeder kann sich aussuchen, was ihm gefällt. 
Bei mir hat sich ein Schwerpunkt um Xing 
gebildet, weil ich dort auch als Moderator im 
DStV-Forum tätig bin. Auf Facebook fällt man 
als Steuerberater aktuell noch stärker auf, 
weil es dort noch so wenige sind. Ich muss 
dringend mein Engagement dort verstärken. 

Muss ich wirklich? Erstmal kümmere ich 
mich darum, meine Aktivitäten in den sozi-
alen Netzen auf meiner Kanzlei-Homepage 
zu spiegeln. Einmal schreiben, mehrfach 
nutzen. Darin sehe ich derzeit einen effek-
tiveren Nutzen.

Es kostet wenig Zeit, in den sozialen Netzen 
Beziehungen zu pflegen, lässt sich erfreulich 
mühelos nebenher erledigen und macht oft 
Spaß. Die Relevanz bestimme ich selbst, 
indem ich meine digitalen Bekanntschaften 
aussuche und selber nur veröffentliche, was 
mir angemessen erscheint. Mehr und mehr 
Menschen nutzen Social Media, darunter 
Freunde, Kollegen, Mandanten, Geschäfts-
partner und mögliche Mitarbeiter. Auf den 
unkomplizierten Austausch mit all diesen 
Adressaten möchte ich aber nicht verzichten. 
Was Social Media (um Ihnen dieses Schlag-
wort auch noch mal abschließend um die 
Ohren zu hauen) konkret mit Steuerberatung 
zu tun hat, wird sich im Einzelfall zeigen. 

Marco Windhorst
Steuerberater

ANFORDERUNGEN AN E-RECHNUNGEN

Die Verhandlungen über die Änderungen 
der EU-MwSt-Richtlinie 2006/112/EG und 
damit über die MwSt-Anforderungen an 
eRechnungen sind zwischenzeitlich abge-
schlossen. Der Rat hat die Richtlinie 2010/45/
EU am 13. 07. 2010 verabschiedet.
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Mit der Richtlinie soll der Einsatz der eRech-
nung durch Technologieneutralität gefördert 
werden. Hintergrund sind die Kosteneinspa-
rungs-, Effizienz- und Produktivitätspoten-
tiale, die eRechnungen zugeschrieben 
werden.

Die Richtlinie fordert keine weitergehenden 
MwSt-Anforderungen für eRechnungen als 
für Papierrechnungen. Nach Art. 233 sind 
eRechnungen – nach Zustimmung des Emp-
fängers – zu akzeptieren, wenn die Echtheit 
der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts 
und die Lesbarkeit gewährleistet sind. Dies 
kann durch jegliche „innerbetriebliche Steu-
erungsverfahren“ erfolgen, die einen verläss-
lichen Prüfpfad zwischen einer Rechnung und 
einer Lieferung oder Dienstleistung schaffen 
können. Explizit werden die qualifizierte elek-
tronische Signatur und der elektronische 
Datenaustausch (EDI) als Beispiel geeigneter 
innerbetrieblicher Steuerungsverfahren ge-
nannt. Zwingend sind sie jedoch nicht mehr.

Anders als im ursprünglichen Vorschlag der 
EU-Kommission vorgesehen, enthält die 
Richtlinie keine verbindlichen Vorgaben zur 
Archivierung. Die Mitgliedstaaten können 
ausdrücklich die Aufbewahrung in Original-
form verlangen. Auch die Bestimmung der 
Archivierungsdauer obliegt weiterhin den 
Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hatte 
eine einheitliche Frist von sechs Jahren 
vorgeschlagen. Vorgeschrieben wird durch 
die Richtlinie, dass elektronisch aufbewahr-
te Rechnungen den zuständigen Behörden 
zu Kontrollzwecken online zugänglich ge-
macht werden. Weitere Bestimmungen der 
Richtlinie betreffen den Eintritt des Steuer-
anspruchs bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen, das anwendbare Recht, die 
Ausstellung von Rechnungen sowie die Mög-
lichkeit der Einführung von sog. Cash Ac-
counting Schemes.

Die Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie 
bis 31. 12. 2012 in nationales Recht umsetzen. 
Deutschland hat angekündigt, die Erleich-

terungen im nationalen Recht weitergeben 
zu wollen. Inzwischen liegt der Referenten-
entwurf zum Steuervereinfachungsgesetz 
2011 vor, mit dem die Regelungen der Richt-
linie umgesetzt werden sollen. Danach sind 
neben den bisher zulässigen Verfahren EDI 
und Signatur weitere Verfahren möglich, 
ohne diese näher zu bezeichnen. Hieraus 
ergibt sich eine große Rechtsunsicherheit, 
welche Verfahren zur Verwendung elektro-
nischer Rechnungen einen sicheren Vor-
steuerabzug ermöglichen. Bei Anwendung 
der bisherigen Verfahren werden die ge-
setzlichen Voraussetzungen als erfüllt an-
gesehen. Bis zum 31. 12. 2016 muss die EU-
Kommission auf Grundlage einer 
unabhängigen Wirtschaftsstudie einen Be-
richt zur Abnahme des Verwaltungsauf-
wands für Unternehmen vorlegen.

Für die Lösung DATEV eRechnung bedeutet 
dies:
Diese Änderungen der Richtlinie greifen in 
Deutschland nicht automatisch. Es ist viel-
mehr die Umsetzung der Richtlinie in deut-
sches Recht, bis zur Umsetzungsfrist 
31. 12. 2012, erforderlich. Dies ist bislang 
nicht erfolgt. Das bedeutet, dass bis auf 
Weiteres nach deutschem Recht eRechnun-
gen mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein müssen, wenn die 
Vorsteuerabzugsberechtigung gewährleis-
tet sein soll. Die qualifizierte Signatur wird 
auch nach Umsetzung der Richtlinie in 
Deutschland eine Möglichkeit sein, um Echt-
heit der Herkunft und Unversehrtheit des 
Inhalts zu gewährleisten. Die bisherigen 
Archivbestimmungen gelten weiterhin. Mit 
der DATEV-Lösung ist der Kunde auf jeden 
Fall auf der sicheren Seite.

Auch bei Übernahme der Änderungen in 
deutsches Recht, wird DATEV eRechnung 
anforderungsgerecht bleiben und ggf. ent-
sprechend angepasst.

Frank Mohr
Steuerberater 

BERÜCKSICHTIGUNG DER VERLAUT-
BARUNG DER BUNDESSTEUER
BERATERKAMMER ZUR ERSTEL-
LUNG VON JAHRESABSCHLÜSSEN IN 
BUCHFÜHRUNGSPROGRAMMEN UND 
BILANZBERICHT 

Die Verlautbarung der Bundessteuerbera-
terkammer zu den Grundsätzen für die Er-
stellung von Jahresabschlüssen ist spätes-
tens für Jahresabschlüsse, die nach dem 
31. 12. 2009 beginnen, anzuwenden.

Der Steuerberater hat die Erstellung des 
Jahresabschlusses angemessen zu doku-
mentieren und in den Arbeitspapieren bzw. 
im Erstellungsbericht zu dokumentieren. 
Die im Rahmen der Erstellung vorgenom-
menen Tätigkeiten und die Beurteilungs-
handlungen sind festzuhalten. Jeder Jahres
abschluss muss immer eine Bescheinigung 
beinhalten, deren Inhalte, abhängig von der 
Auftragsart, weitestgehend normiert sind. 
Ein Jahresabschluss, der diesen gestiege-
nen Qualitätsanforderungen entspricht, 
bewahrt im Insolvenzfall des Mandanten 
den Berater vor drohenden Haftungsrisiken. 
Für Mandanten bringen die Änderungen 
ebenso große Vorteile, denn ein Abschluss 
nach dem neuen Berufsrecht verschafft 
deutlich bessere Chancen bei der Bank, 
wenn es um Kreditverhandlungen geht. 

Die Buchführungsprogramme enthalten 
i. d. R. keinen Texteditor, so dass die Beschei-
nigungen an die jeweilige Auftragsart ma-
nuell mit hohem Aufwand angepasst werden 
müssen. Auch die geforderte Beauftragung 
muss manuell erfasst oder sogar in Word 
geschrieben werden. 

Anwender, welche beispielsweise das DA-
TEV-Mehrwertpaket nutzen, können zur 
Erfüllung der Anforderungen der Verlaut-
barung das Programm „Bilanzbericht clas-
sic / comfort“ oder „AP compact“ ohne wei-
tere Softwarekosten nutzen. In diesem 
Programm kann auf Basis der Buchfüh-



Verbandsnachrichten 2/2011

Informationen | EDV-Forum Veranstaltungen

rungsdaten (Kanzlei Rechnungswesen WIN 
oder PRO-Version) der Jahresabschluss 
bzw. der Erstellungsbericht für den Man-
danten verfasst werden. Die Einhaltung der 
neuen berufsrechtlichen Anforderungen 
steht im Vordergrund. 

Um die neuen Anforderungen benutzer-
freundlich umzusetzen gibt es sowohl neue 
Vorlagen als auch einen Assistenten zur 
Steuerung der berufsrechtlichen Sachver-
halte. Erstellungsberichte, die auf Basis 
dieser neuen Dokumentenvorlagen erar-
beitet wurden, enthalten alle notwendigen 
Bestandteile der Verlautbarung, wie 

Auftrag •	
Grundlage des Jahresabschlusses •	
rechtliche und wirtschaftliche Verhält-•	
nisse 
Art und Umfang der Erstellung •	
Belege und Bücher •	
Bestandsnachweise •	
Bescheinigung. •	

Im Bericht eingefügte Jahresabschlussaus-
wertungen überzeugen mit stets aktuellem 
und fundiertem Zahlenmaterial. Die Beach-
tung der Details der neuen Verlautbarung 
unterstützt ein Programmassistent. Sobald 
der Bericht angelegt ist, erscheint automa-
tisch der Bedingungsassistent, indem nach-
einander die Angaben zum Anhang und zur 
Auftragserstellung eingegeben werden. Im 
Gegensatz zu Textverarbeitungsprogram-
men liegt der Vorteil darin, dass alle recht-
lichen Fragen berücksichtigt werden. Nichts 
wird vergessen oder geht verloren. Wichti-
ge Fragestellungen, wie z. B. zur Auftrags-
annahme und -durchführung, sind einfach 
zu beantworten und führen im Erstellungs-
bericht automatisch zu Textvorschlägen, die 
die Einhaltung der berufsrechtlichen Vor-
gaben – passend zum individuellen Jahres-
abschluss – korrekt zum Ausdruck brin-
gen. 

Auch bei der Formulierung der Bescheini-
gung für den individuellen Jahresabschluss 

unterstützt dieser Assistent. Die neuen ver-
bindlichen Bescheinigungstexte werden so 
zeitsparend und berufsrechtlich korrekt 
abgebildet. Zum Beispiel helfen diese For-
mulierungshilfen auch bei eingrenzbaren 
Einwendungen gegen Wertansätze des Man-
danten oder Ergänzungen, die aufgrund nicht 
abschließend zu beurteilender Risiken vor-
genommen werden müssen. Diese Einstel-
lungen können über den Bedingungsassis-
tenten nachvollzogen oder geändert werden. 
Erfolgt im Folgejahr eine Jahresübernahme 
des Berichtes, bleiben die Einstellungen des 
Vorjahres gespeichert und müssen ggf. nur 
minimal angepasst werden. 

Heinz Maier
Steuerberater Rechtsbeistand LDW-Buch-
stelle
Verbändeforum EDV

35. BERLINER STEUERFACHTAGUNG

Die Berliner Steuerfachtagung am 
08. 03. 2011 war wieder eine gelungene Ver-
anstaltung, die den Teilnehmern kompakt 
einen Überblick über wesentliche Teile der 
praktischen Arbeit in den Steuerberater-
kanzleien vermittelte.

Nach dem unterhaltsamen Vorwort von Ver-
bandspräsident Wolfgang Wawro stellte 
Professor Dr. Manfred Pollanz ausgewähl-
te Praxisprobleme bei der Umsetzung des 
BilMoG dar. Hierbei beschränkte er sich 
nicht auf die Darstellung der geänderten 
Vorschriften, sondern stellte stets den Zu-
sammenhang zur Bilanzpolitik und etwaigen 
Haftungsrisiken her. Mehrfach appellierte 
der Dozent an die Zuhörer, sich im Rahmen 
der jetzigen Jahresabschlusserstellung mit 
den Übergangsvorschriften des EGHGB in-
tensiv auseinanderzusetzen. Zwar verbleibe 
die letzte Entscheidung über die Ausübung 
eines Wahlrechts beim Mandanten - dieser 
müsse aber über alle Konsequenzen belehrt 
werden. Um späteren Risiken vorzubeugen, 
sollte zudem der Prozess seitens des Be-
rufsträgers sorgfältig dokumentiert werden. 
Deutlich unterstrich Pollanz die Auswirkun-
gen des BilMoG - infolge der Aufgabe der 
Umkehrmaßgeblichkeit - auf die Qualität 
der Ergebnisziffer „Jahresüberschuss“. 
Insbesondere die nicht mehr vorhandene 
Zwangsthesaurierung durch den Einfluss 
steuerlicher Vorschriften führe zu erhebli-
chen Veränderungen. Insofern empfahl er, 
alle Leistungsbeziehungen einer Kapitalge-
sellschaft, deren Umfang von der Höhe des 
Jahresüberschusses abhängig ist, zu über-
prüfen. Dies gelte beispielsweise für die 
gewinnabhängigen Vergütungen der Ge-
schäftsführer. 

Ausführlich befasste sich Dr. Christoph Goez 
sodann in seinem Vortrag mit den Haftungs-
gefahren des Steuerberaters und löste da-
mit zumindest anfänglich den einen oder 
anderen Schrecken im Publikum aus. Tröst-
lich dürfte dennoch gewesen sein, dass der 
Dozent im Gegenzug für diese wichtige Sen-
sibilisierung umfangreiche Ratschläge und 
Arbeitshilfen zur Verfügung stellte, die die-
ses Risiko erheblich minimieren können. 
Vor allem mahnte Goez zu besonderer Vor-
sicht bei Aufträgen, in deren Schutzbereich 
Dritte, wie klassischerweise Banken oder 
Anleger, einbezogen werden. Weitere Hin-
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weise gab er unter anderem zur Zusammen-
arbeit mit Rechtsanwälten, zur Wiederein-
setzung in den vorigen Stand, zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz oder zu den 
Möglichkeiten der Haftungsbegrenzung. 
 
Zu den stetig bedeutender werdenden The-
men gehört die Umsatzsteuer, der sich nach 
der Mittagspause Prof. Rolf-R. Radeisen 
widmete. Hierzu gehörten schwerpunktmä-
ßig die sonstigen Leistungen, deren Leis-
tungsorte sich in den Jahren 2010, 2011, 2013 
und 2015 durchgreifend ändern. Wichtige 
Beispiele bildeten dabei die Messedienst-
leistungen und die Transportleistungen, 
letztere sind neuerdings mit einer Rückaus-
nahme nach § 3 a Abs. 8 UStG versehen. 
Hiernach zeigte sich einmal mehr, dass die 
europäischen Regeln und die oftmals sehr 
eigene deutsche Auslegung dieser Vorschrif-
ten zu zahlreichen Friktionen in Fällen mit 
Auslandsbezug führen. Bei der Erörterung 
der Erweiterung der Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft wies Radeisen auf einen 
Erlass der Finanzverwaltung hin, nach dem 
bis zum 31. 03. 2011 nicht beanstandet wird, 
wenn der Gebäude reinigende Unternehmer 
noch selbst die Steuer abführt. Fehlen durf-
ten ebenfalls freilich nicht eigene Anmer-
kungen zur Entscheidung des EuGH im Fall 
„Pannon Gép“ zur rückwirkenden Korrektur 
von Rechnungen zwecks Vorsteuerab-
zugs. 

Anlässlich der abschließenden Podiums-
diskussion zu den Problemen der „elektro-
nisch übermittelten Rechnung“ erläuterte 
Ministerialrat Klaus Salomon, Ministerium 
der Finanzen des Landes Brandenburg, dass 
im Rahmen des Steuervereinfachungsge-
setzes eine durchgreifende Reform geplant 
sei. Nach dieser solle es künftig unproble-
matisch möglich sein, Rechnungen in Form 
eines PDF-Dokuments im Rahmen des § 15 
UStG zu verwenden. Zwar gestand er ein, 
dass es diesbezüglich Bedenken einiger 
Finanzverwaltungen der Länder gebe, die-
se am Ende aber wohl nicht durchgreifend 

seien. Dies wurde seitens des Publikums 
skeptisch aufgenommen. Auch Podiumsdis-
kussionsteilnehmer Steuerberater Dipl.-Bw. 
Oliver-C. Schroen bestätigte, dass man 
schon zu oft Erfahrung machen musste, 
dass versprochene Vereinfachungen schließ-
lich doch nicht eintraten.

Für einen gelungenen Verbandstag sorgten 
nicht minder die freundliche Atmosphäre 
am Veranstaltungsort und die zahlreichen 
Fachaussteller, die einen informativen Über-
blick über Verlags- und Softwareprodukte 
gaben.

6. DEUTSCHE STEUERBERATER MEIS-
TERSCHAFTEN AM 25. 09. 2011 IM RAH-
MEN DES 38. BMW BERLIN-MARATHON

Bereits zum 6. Mal finden im Rahmen des 
38. BMW Berlin-Marathons die Deutschen 
Meisterschaften der Steuerberaterinnen 
und Steuerberater statt.

Die Steuerberaterkammer Berlin hat ein 
Kontingent von 50 Startnummern bis Ende 
Mai 2011 reservieren können, die Startnum-
mer kostet 100,– €. Danach wird keine An-
meldung mehr möglich sein.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung 
finden Sie wie immer auf der Homepage der 
Steuerberaterkammer Berlin 
www.stbkammer-berlin.de oder unter 
www.berlin-marathon.com

FLEESENSEE SEMINAR

Auch in diesem Jahr können Sie vom 
20. 05.– 22. 05. 2011 wieder ein attraktives 
Fortbildungsprogramm mit dem vielfältigen 
Angebot des Robinson-Clubs Fleesensee 
kombinieren.

Das Vortragsprogramm beinhaltet folgende 
Themen:

Erbschaftsteuer aus zivilrechtlicher und •	
steuerrechtlicher Sicht
Wolfgang Arens, Rechtsanwalt Notar
Vermietung von Grundstücken im Um-•	
satzsteuerrecht
Dipl.-Fw. (FH) Heinz Flügge, Steuerbe­
rater
Rund um die Kapitalgesellschaften und •	
deren Anteilseigner
Dipl.-Fw. (FH) Thomas Maack, Steuerbera-
ter
Ihre Fragen quer durch das Steuer-•	
recht
Dipl.-Fw. (FH) Heinz Flügge, StB, Dipl.-Fw. 
(FH) Thomas Maack, StB

Informationen zum Angebot des Robinson 
Clubs Fleesensee finden Sie auf dessen 
Homepage 
www.fleesensee.de/robinson.html

Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung 
ist begrenzt auf 50 Personen und das Flee-
senseeSeminar wird auch in diesem Jahr 
wieder sehr stark nachgefragt.

Sie möchten dabei sein? Melden Sie sich 
schnellstmöglich an, es gibt nur noch 8 freie 
Plätze (Stand 30. 03. 2011).

VORBEREITUNGSKURS AUF DIE 
STEUERBERATERPRÜFUNG

Am 30. 05. 2011 startet der Steuerberater-
verband einen 10-wöchigen Vorbereitungs-
kurs auf die Steuerberaterprüfung 2011. 
Fachliche Unterstützung bietet hierbei die 
Kooperation mit den Steuerlehrgängen Dr. 
Bannas. 

Bei der Vorbereitung auf die Steuerberater-
prüfung hat man die Wahl zwischen zwei 
Ausbildungswegen:

der berufsbegleitenden Ausbildung und •	
der Vollzeitausbildung.•	

Der vom Verband angebotene Kurs ist ein 
Vollzeitlehrgang, in dem vom 30. 05. bis 
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06. 08. 2011 täglich (außer an Sonntagen) von 
8:30 – 15:30 Uhr unterrichtet wird.

Für eine erfolgreiche Vollzeitausbildung ist 
eine intensive Vorbereitung notwendig. Das 
Eingangsniveau ist höher als in einer 12-mo-
natigen berufsbegleitenden Ausbildung. Die 
Teilnehmer unseres 10-Wochen-Kurses 
erhalten ab dem Zeitpunkt der Anmeldung 
Fernkurs-Briefe zur Vorbereitung.

Damit ist man in der Regel gut für eine er-
folgreiche Vollzeitausbildung gewappnet. 
Weitere Voraussetzung ist volle Konzentra-
tion auf die Prüfung ab Juni. Tagsüber Kurs-
besuch und abends die Fälle im Büro auf-
zuarbeiten, ist nicht möglich. Der Kurs und 
dessen Nachbereitung müssen im Vorder-
grund stehen.

Auch in der Steuerberaterausbildung gilt, 
unabhängig davon, ob in Vollzeit oder be-
rufsbegleitend, dass Klausurentraining eine 
notwendige Voraussetzung ist. Ohne Klau-
surentraining hat man in der Prüfung keine 
Chance! 

Deshalb schließt sich vom 08. 08.– 21. 09. 2011 
ein Klausurenkurs an. Verteilt auf vier Blöcke 
werden insgesamt 12 Klausuren geschrie-
ben. Alle Klausuren entsprechen fachlich 
dem Niveau des Steuerberaterexamens. Wie 
im Examen besteht ein Block jeweils aus 
einer sechsstündigen Bilanzsteuer-, einer 
Ertragsteuer- und einer gemischten Klausur 
(AO/FGO, USt, BewR/ErbSt).
 
Am Nachmittag werden die Klausuren mit 
den Fachdozenten besprochen. Diese Be-
sprechungen direkt im Anschluss an die 
Klausuren erhöhen den Lerneffekt erheb-
lich, da Sie damit die Möglichkeit haben, sich 
Ihre während der Klausur angefallenen Fra-
gen direkt beantworten zu lassen.

Als zusätzliche Vorbereitungsmöglichkeit 
bieten wir zwischen dem 3. und 4. Klausur-
block vom 12. 09. – 17. 09. 2011 einen Crash-

kurs an. Er wendet sich besonders an 
Teilnehmende, die bereits ausgiebige Er-
fahrungen mit den sechsstündigen Klausu-
ren im Klausurenkurs haben. Der Crashkurs 
bietet eine konzentrierte Wiederholung al-
ler prüfungsrelevanter Themen. Die klau-
surtypischen Inhalte sind stark an Original-
sachverhalte aus schriftlichen Prüfungen 
der letzten Jahre angelehnt. Mit dieser nach-
haltigen Wiederholung besonders schwie-
riger und examensrelevanter Themen sind 
Sie sehr gut für die letzten Blöcke des Klau-
surentrainings im September präpariert.

Nach dem Bestehen der schriftlichen Prü-
fung werden Ihnen in einem weiteren Kurs  
die Inhalte zur Vorbereitung auf die münd-
liche Prüfung vermittelt. Ergänzt wird die-
ser Kurs durch ein intensives Kurzvortrags-
training sowie Prüfungssimulationen. Dabei 
wird jeder Teilnehmende in einer Gruppe 
von fünf bis sechs Kandidaten in einer knapp 
dreistündigen prüfungsähnlichen Situation 
von zwei Dozenten zu aktuellen und prü-
fungsrelevanten Themen befragt. Durch 
diese Simulation lässt sich der Stress spä-
ter in der richtigen Prüfung erheblich redu-
zieren. Die Themen sind so gestellt, dass 
alle prüfungsrelevanten Gebiete noch einmal 
angesprochen werden. So ist der Kurs 
gleichzeitig eine kurze, punktuelle Wieder-
holung des Stoffes.

Der Steuerberaterverband Berlin-Branden-
burg bietet mit diesen Kurs-Modulen eine 
Rund-um-Vorbereitung auf das Steuerbe-
raterexamen an.

Sie möchten mehr Infor
mationen? Auf unserer 
Homepage www.stbverband-
berlin-bb.de finden Sie im 
Bereich Veranstaltun-
gen / Praxis-Seminare eine 
umfangreiche Broschüre mit 
allen Details, Terminen, 
Gebühren. 

Bitte beachten Sie:
Die in der Bibliothek des Verbandes vorhan-
dene Literatur kann nicht ausgeliehen wer-
den. Es besteht für Sie jedoch  die Möglich-
keit in der Geschäftsstelle täglich zwischen 
9:00 und 16:00 Uhr Einsicht zu nehmen.
Eine telefonische Voranmeldung wird emp-
fohlen.

ERICH SCHMIDT VERLAG – 
www.esv.info

Die Bewertung des Grundvermögens für 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer
Dr. Peter Handzik, RA StB FAStR
391 Seiten, 59,80 €, 
ISBN 978 3 503 04131 2

Dieses Buch bietet eine kompakte Darstel-
lung aller wichtigen Praxisfragen der erb-
schaftsteuerlichen Immobilienbewertung. 
Behandelt werden zunächst generelle ma-
teriell-rechtliche und verfahrensrechtliche 
Fragen. Im Anschluss stehen Spezialaspek-
te wie z. B. Fragen zur Wohnflächenberech-
nung, zu den Betriebskosten und zur Ge-
schossflächenzahl im Fokus. Auch werden 
jeweils vorhandene Bezüge zur Immobili-
enwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
hergestellt.

Tabellen, Praxishinweise, Beispiele sowie 
Kurzinformationen in ABC-Form erleichtern 
die Orientierung.
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START DEZEMBER 2011: 
VORBEREITUNGSKURS AUF DIE 
STEUERFACHWIRT-PRÜFUNG 2012 

Am 07. 12. 2011 startet ein neuer Vorberei-
tungskurs auf die Steuerfachwirt-Prüfung 
im Dezember 2012. Die FSB GmbH bietet 
diesen Kurs zum vierten Mal in Kooperation 
mit den Steuerlehrgängen Dr. Bannas an.

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in steuer- und wirtschaftsberatenden 
Berufen haben außergewöhnliche Chancen, 
in ihrem erlernten Beruf weiterzukommen, 
mehr Verantwortung zu übernehmen und 
ihre berufliche Existenz zu sichern. Erster 
Schritt einer fundierten Qualifizierung ist 
die Vorbereitung und Ablegung der Steuer-
fachwirtprüfung. Die Steuerfachwirtprüfung 
findet einmal jährlich statt, der schriftliche 
Teil im Dezember, der mündliche im 
März / April. 

Wie sind nun die Erfolgschancen in der Prü-
fung und wie kann man diese verbessern? 
Die Durchfallquoten in der Steuerfachwirt-

prüfung lagen in der Vergangenheit ähnlich 
wie die Durchfallquoten in der Steuerbera-
terausbildung regelmäßig zwischen 40 und 
50 %. Bezüglich der Bestehensquoten in 
unseren Kursen sind wir auf die Rückmel-
dungen der Teilnehmer angewiesen. Bei den 
Teilnehmern des letzten Kurses lag die Be-
stehensquote bei 

75,0 %
– ein sehr gutes Ergebnis! Herzlichen Glück-
wunsch!

Ursachen für die durchschnittlich doch re-
lativ hohen Durchfallquoten sind:

der sehr hohe inhaltliche Umfang des zu •	
erlernenden Stoffes und
der, für fast alle Kandidaten, völlig neue •	
Klausurstil.

Dem ersten Problem kann und muss man 
durch einen hohen Zeiteinsatz und frühzeiti-
gen Beginn (wir empfehlen 12 Monate vor der 
Prüfung) in der Vorbereitung begegnen. 

Das zweite Problem ist ein wenig diffiziler. 
Die tägliche Arbeit im Steuerbüro ist in ers-
ter Linie ergebnisorientiert. In einem typi-
schen Sachverhalt der Steuerfachwirtprü-
fung mag zwar oberflächlich auch nach 
einem Ergebnis gefragt werden (z. B. „Er-
mitteln Sie die Einkünfte des …“), das Er-
gebnis selbst (die Einkünfte) spielt aber bei 
der Auspunktung durch die Korrektoren nur 
eine untergeordnete Rolle. Bepunktet wer-
den die einzelnen rechtlichen Schritte zu 
diesem Ergebnis und nicht nur das Ergebnis 
selbst.

Dies muss natürlich durch intensives aktives 
Klausurentraining erfolgreich eingeübt wer-
den. Ohne Training kein Erfolg. Dies gilt für 
viele Bereiche in Beruf, Ausbildung und 
Sport und besonders gilt dies für die Steu-
erfachwirtprüfung. Ein rein theoretisches 
Studium, wie in den meisten wissenschaft-
lichen Disziplinen, ist auf keinen Fall aus-

reichend (ebenso wenig wie ein Stabhoch-
springer sich nur theoretisch vorbereiten 
kann). Aus diesem Grund haben wir 23 Klau-
suren in die Ausbildung integriert, und der 
Erfolg des letzten Jahres, gibt uns Recht.

Ihre Vorteile beim Besuch unseres Kur-
ses:

ein qualifiziertes Referententeam, das in •	
der Prüfungsvorbereitung erfahren und 
didaktisch geschult ist;
umfangreiche Skripten, so dass nicht •	
ständig mitgeschrieben werden muss
ausgiebiges Klausurentraining;•	
keine Massenveranstaltung, die gemein-•	
same Fallbearbeitung ist unsere bevor-
zugte Unterrichtsmethode;
ein öffentlich geförderter Kurs (Meister-•	
Bafög) bei Erfüllung bestimmter Voraus-
setzungen und
die Möglichkeit, zu einer reduzierten •	
Kursgebühr (50 %) wiederholen zu kön-
nen, falls Sie trotz Seminarbesuchs und 
Klausurteilnahme nicht bestehen soll-
ten.

Vom Zeitpunkt der Anmeldung an bis zum 
Ende des Kurses im Oktober 2012 erhalten 
Sie für jedes Quartal einen Bildungsgut-
schein, der zum gebührenfreien Besuch 
eines Seminars der FSB GmbH berechtigt.

Die Teilnehmerzahl lag in den vergangenen 
Kursen durchschnittlich bei 30 Teilneh-
mern.

Sie haben Interesse an der 
Fortbildung zur/m Steuer-
fachwirt/in? Mehr Informa-
tionen finden Sie in unserer 
Broschüre, die Sie sich auf 
unserer Homepage herun-
terladen können: www.fsb-
fachinstitut.de
Wir senden Ihnen die Bro-
schüre auf Anforderung auch 
gern zu.
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Nutzen Sie die Gelegenheit, sich an unseren 
beiden Infoabenden über den Kurs zu infor-
mieren und unsere Räume in der Littenstraße 
10, 10179 Berlin-Mitte, kennen zu lernen:

Montag, 20. 06. 2011, •	
16:45 – ca. 18:00 Uhr
Donnerstag, 15. 09. 2011, •	
16:45 – ca. 18:00 Uhr

BILDUNGSPRÄMIE UND LASA-BIL-
DUNGSSCHECKS

Haben Sie diese Programme zur Förderung 
von Fortbildungsmaßnahmen schon ge-
nutzt? Die FSB GmbH nimmt für fast alle 
der angebotenen Seminare und Lehrgänge 
diese Gutscheine an und ermöglicht Ihnen 
somit eine 50 – 70 %ige Einsparung bei den 
Seminargebühren.

Bei der BILDUNGSPRÄMIE handelt es sich 
um ein bundesweites Förderprogramm. Ei-
nen Gutschein erhalten Erwerbstätige mit 
einem Jahreseinkommen unter 25.600 € 
bzw. 51.200 € (Ledige / Verheiratete), ausge-
nommen Schüler, Studenten und Azubis.

Gefördert werden 50 % der Seminargebühr, 
maximal 500,– €. Der Eigenanteil ist vom 
Gutscheininhaber bzw. vom Arbeitgeber vor 
Beginn des Seminars zu begleichen.

Weitere Informationen: 
www.bildungspraemie.de

Die LASA-BILDUNGSSCHECKS gibt es nur 
für Arbeitnehmer im Land Brandenburg. 
Hier bestehen keine Einkommensgrenzen, 
aber es sind ebenfalls Schüler, Studenten 
und Azubis ausgeschlossen. Gefördert wer-
den hier 70 % der Netto-Seminargebühr. Der 
Eigenanteil muss bei diesem Förderpro-
gramm vom Gutscheininhaber vor Beginn 
des Seminars selbst bezahlt werden. Eine 
Übernahme durch den Arbeitgeber ist in 
diesem Fall nicht möglich.

Weitere Informationen: 
www.lasa-brandenburg.de

Wenn Sie eines der beiden Programme nut-
zen möchten, dann beachten Sie bitte fol-
gende Hinweise, damit wir Ihren Gutschein 
annehmen können:

Die FSB GmbH muss als Bildungsanbie-•	
ter auf dem Gutschein vermerkt sein. 
Das angegebene Weiterbildungsziel / der •	
angegebene Weiterbildungsinhalt muss 
zum Seminar passen, das Sie sich aus-
gesucht haben.
Der Gutschein muss mit der Anmeldung •	
eingereicht werden. Es können keine 
Gutscheine rückwirkend für schon getä-
tigte Anmeldungen angenommen wer-
den.
Der Eigenanteil muss vor Beginn des Se-•	
minars überwiesen werden, sonst ist eine 
Teilnahme nicht möglich.
Die FSB GmbH nimmt keine LASA-Bil-•	
dungsschecks für Seminarreihen (z. B. 
Praktikerseminare) an.

Das Abrechnungsverfahren ist für unsere 
Mitarbeiter mit sehr viel Aufwand verbun-
den. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig 
für uns, mit Ihnen gemeinsam für eine rei-
bungslose Abwicklung zu sorgen.

Wenn Sie Fragen zur 
Abwicklung bei der 
FSB GmbH haben, 
dann beantwortet 
Ihnen Frau Dr. 
Graupner-Mayer 
diese gern unter  
der Durchwahl 
030 / 8871 93-13.

„VERSTAND AUFWECKEN!“ 

Finden Sie heraus, wie Sie ihr weitgehend 
ungenutztes Erinnerungsvermögen inten-
siver trainieren und nutzen können.

Für unser Gehirn ist Training sinnvoll und 
notwendig. Denn nicht jeder hat ein elek
tronisches „Denkarium“ zur Verfügung, in 
dem man frühere Erlebnisse und Erinne-
rungen abspeichern und wieder anschauen 
kann. Ihr Gehirn kann diese Meisterleistung 
vollbringen.

Die Zukunft beginnt unter anderem im Kopf. 
Wenn das Verstehen und Umsetzen von In-
formationen im Kopf stattgefunden hat, ist 
das nächste, was benötigt wird, ein System 
zur Erhaltung dieser Erfahrungen – ein gu-
tes „Gedächtnis“.

Das „Gewusst wie“ beginnt also im Kopf 
jedes Einzelnen, im Kopf der Mitarbeiter 
einer Firma und sogar schon im Kopf der 
Kinder.

Land Brandenburg
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Diesen Kopf müssen wir aber wie einen Mus-
kel regelmäßig trainieren, wenn wir unsere 
geistige Leistungsfähigkeit erhalten und 
verbessern wollen.

Ziel ist es, nicht nur ein Gehirn zu besitzen, 
sondern das Gehirn auch effektiv zu benut-
zen.

Im Seminar „Gedächtnistraining“ am 
21.06.2011 werden Sie erstaunt entdecken, 
wie wir unsere großen Potenziale und un-
sere vielschichtigen Fähigkeiten in Alltag 
und Beruf sinnvoll nutzen können.

Durch Spaß und viele praktische Übungen 
in diesem Seminar entdecken Sie wieder ihr 
fotographisches Gedächtnis und stärken 
gleichzeitig ihre Konzentrationsfähigkeit 
und Intelligenz.

Der Dozent Dirk Breuer zeigt Ihnen verschie-
dene Übungen und Lerntechniken auf.
Ergebnisse dessen sind: 

das Merken von Namen und Gesichtern•	
Steigerung der Merkfähigkeit•	

Verbesserung der Erinnerungsfähigkeit•	
Energie, Konzentration und Motivation •	
bei der Informationsverarbeitung
Langfristige Speicherung von Informati-•	
onen, wie z. B. Zahlen und Vokabeln
Förderung des bildhaften Denkens•	

SO ERREICHEN SIE DIE MITARBEITER / 
INNEN DER FSB GMBH FACHINSTITUT 
FÜR STEUERRECHT UND BETRIEBS-
WIRTSCHAFT

Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
Tel.: 030/8871 93-0
E-Mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

Dr. Kerstin Graupner-Mayer 
Prokuristin
Tel.: 030/8871 93-13
E-Mail: graupner@fsb-fachinstitut.de

Brit Jurkschat 
Sachbearbeiterin 
Tel.: 030/8871 93-15
E-Mail: jurkschat@fsb-fachinstitut.de 

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
Tel.: 030/8871 93-16
E-Mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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ZEHN JAHRE DSTV IN BERLIN 

So mancher Gast mag sich gewundert haben, 
wie schnell einmal mehr die Zeit vergeht, 
als der DStV anlässlich seines zehnjährigen 
Bestehens seiner Geschäftsstelle in Berlin 
in seine Räume einlud. Für andere Gäste, 
und erst recht für viele hauptamtliche Mit-
arbeiter, ist die Berliner Präsenz hingegen 
längst eine Selbstverständlichkeit. Unab-
hängig davon sollte dieses Jubiläum nicht 
„einfach so übergangen“, sondern im be-
scheidenen Maße gewürdigt werden. So 
kamen am 01.03.2011 viele Vertreter aus 
den DStV-Mitgliedsverbänden, aber auch 
aus anderen befreundeten Berufsverbänden 
wie dem DAV. Der DStV freute sich ebenso 
über Gäste aus dem Bundesjustizministe-
rium wie auch von Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages und deren Mitarbeiter.

Der Präsident des DStV, Hans-Christoph 
Seewald, erinnerte in seiner Eröffnungsan-
sprache an den Entscheidungsprozess in 
den Gremien des Verbandes über einen Um-
zug von Bonn nach Berlin. Es solle hierbei 
nicht verschwiegen werden, dass diese Fra-

ge seinerzeit kontrovers, wie in anderen 
Institutionen auch, diskutiert wurde. Nach 
dem Beschluss, der Bundesregierung an 
die Spree zu folgen, habe der DStV jedoch 
diese Entscheidung entschlossen umge-
setzt. Mit dem Steuerberaterverband Berlin-
Brandenburg e. V. habe man bei der Stand-
ortsuche und in der Bauphase ein 
hervorragendes Team gebildet. Im Nach
hinein gesehen, so Seewald, sei mit Berlin 
zweifellos die richtige Wahl getroffen wor-
den.

Ein Grußwort sprach sodann Manfred Deh-
ler, Vizepräsident der BStBK und Präsident 
der Steuerberaterkammer Nürnberg. Deh-
ler überbrachte dem DStV die besten Grüße 
der BStBK und wünschte dem DStV weiter-
hin gutes Gelingen. Dabei unterstrich er die 
förderliche Zusammenarbeit beider Berufs-
organisationen der Steuerberater. Auch die 
Bundeskammer habe sich in den neunziger 
Jahren mit der Standortfrage Bonn oder 
Berlin beschäftigen müssen. Dabei sei man 
- wie der DStV - zu dem Schluss gekommen, 
dass die Nähe zur Politik weitaus wichtiger 
als alle anderen Aspekte sei. Im Unterschied 

zum DStV habe man allerdings, mit dem 
kürzlichen Umzug, bereits einen weiteren 
neuen Standort innerhalb von Berlin bezo-
gen.

Der langjährige und auch zum Zeitpunkt des 
Umzugs nach Berlin verantwortliche Schatz-
meister sowie DStV-Vizepräsident, Helmut 
Schmitz, stellte sodann in einem kleinen, 
humoristischen Vortrag die Umstände des 
Standortwechsels dar. Ohnehin, so Schmitz, 
hätte der DStV neue Räumlichkeiten benö-
tigt, da das Bonner Büro modernen Anfor-
derungen nicht mehr entsprochen habe. 
Nicht ohne Stolz betonte Schmitz, dass mit 
dem Kauf zweier Einheiten in der Berliner 
Littenstraße nicht nur ein Umzug verbunden 
war, sondern hiermit eine neue Ära für die 
Verbandsarbeit des DStV begonnen habe. 
Selbst damalige Skeptiker, die ursprünglich 
am Bonner Standort festhalten wollten, sei-
en nunmehr vom Gegenteil sowie vom le-
bendigen Geist der Hauptstadt überzeugt.

Viele Gäste am Jubiläumstag nutzen die 
Gelegenheit, sich in den Räumlichkeiten von 
DStV und DStI umzuschauen. Bei der Be-
gleitung durch eine kleine Jazz-Band, an-
gesichts vieler angenehmer Gespräche und 
eines „Walking Dinners“, das die kulinarische 
Brücke zwischen der damaligen und der 
heutigen Bundeshauptstadt schlug, vergin-
gen die Stunden - gefühlt - ähnlich schnell 
wie die Zeit nach dem Umzug. Am Nachmit-
tag wurde noch den langjährigen Mitarbei-
tern des DStV eine besondere Würdigung 
zuteil, die sich zehn oder sogar mehr Jahre 
im Dienste des Verbandes befinden. 

Abschließend lässt sich resümieren, dass 
der DStV offensichtlich gut in Berlin ange-
kommen ist. Der Verband nimmt das erfreu-
liche Jubiläum und den mannigfaltigen po-
sitiven Zuspruch zum Anlass, mit Elan die 
kommende Dekade berufspolitischer Arbeit 
in der Hauptstadt anzugehen.
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DSTV TRITT DEM NETZWERK 
EUROPÄISCHE BEWEGUNG BEI 

Informationen aus erster Hand sind wichtig 
um frühzeitig an Entscheidungsprozessen 
mitwirken zu können. Zusätzlich zu seiner 
eigenen Präsenz in Brüssel und den Mit-
gliedschaften in der CFE (Confédération 
Fiscale Européenne) und in der EFAA (Eu-
ropean Federation of Accountants and Au-
ditors für SMEs) ist der DStV daher dem 
Netzwerk Europäische Bewegung beigetre-
ten. 

Das bereits am 13. 06. 1949 gegründete 
Netzwerk wird maßgeblich vom Auswär-
tigen Amt gefördert und finanziert. Es 
vereint Entscheidungsträger aller demo-
kratischer Parteien, wichtiger Verbände 
und Wirtschaftsunternehmen. In regel-
mäßigen Briefings berichten Vertreter von 
Ministerien direkt im Anschluss an Sitzun-
gen, beispielsweise des Europäischen 
Rats, über den Verlauf der Verhandlungen 
und über die in Brüssel erzielten Ergeb-
nisse. 

Weitere Informationen über das Netzwerk 
Europäische Bewegung finden Sie unter 
www.europaeische-bewegung.de

GEFAHRTARIF 2011 DER VBG

Auf Grund des vom DStV über 
www.stbdirekt.de 
bereitgestellten Musterwiderspruchs gegen 
den Veranlagungsbescheid zum Gefahrtarif 
2011 der Verwaltungsberufsgenossenschaft 
sind inzwischen mehr als 8.000 Wider
sprüche bei den VBG-Bezirksverwaltungs-
stellen eingegangen. Zurzeit befindet sich 
der DStV in der Abstimmung mit der Haupt-
verwaltung der VBG, um in geeigneten 
Widerspruchsverfahren entsprechende 
Musterklageverfahren vor den Sozialgerich-
ten anzustrengen. 

EINGABEN UND STELLUNGNAHMEN

18. 02. 2011
Regierungsentwurf für ein Gesetz zur ver-
besserten Bekämpfung der Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämp-
fungsG) 

14. 02. 2011
Umsatzsteuerliche Praxisfragen 

02. 02. 2011
Arbeitsgruppe „Bürokratieabbau“ des Par-
lamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion (PKM); DStV-Vorschlä-
ge für einen Bürokratieabbau im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht 

Die aktuellen Eingaben und 
Stellungnahmen sind auf  
der Homepage des DStV  
(www.dstv.de) unter Interes-
senvertretung im Wortlaut 
abzurufen.
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Eine organisatorische Bitte:
Bitte vermerken Sie bei Antworten auf 
Chiffreinserate auf dem Umschlag deutlich 
die Chiffre-Nummer. Bitte senden Sie Ihre 
Antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

Stellengesuche

Steuerberaterin sucht Anstellung auf Teil-
zeitbasis / ggf. auch freie Mitarbeit zur Ent-
lastung von Berufskollegen, möglichst in 
City-Lage Berlin-West.
Kontaktaufnahme unter Chiffre 200902 an 
die Geschäftsstelle.

ZUSAMMENARBEIT / KOOPERATION

Spezialberater: Kollege bietet Kooperation 
in schwierigen Fällen bei Gestaltungs- und 
Abwehrberatung: Unternehmenskauf /-ver-
kauf, alle Umwandlungen, Unternehmens-
nachfolge, gewerbliche Immobilieninvesti-
tionen, Betriebsaufspaltungen.
www.haraldwieser.de

Steuerberater / WP mit angeschlossener 
international angebundener WPG bietet StB 
oder RA (w/m) zwei schöne Büroräume in 
Wilmersdorf, nahe Ku-Damm, zur Unter-
vermietung an. Angedacht ist zusätzlich die 
Entwicklung gemeinsamer beruflicher Pro-
jekte.
Kontakt unter Tel.: 030 / 2350 7820, Fax: 
030 / 2350 7890

Erfahrener und flexibler Steuerberater / 
vBP übernimmt Urlaubs- u. Krankheitsver-
tretung bei längerer Abwesenheit, auch 
Honorararbeiten, ggf. Beteiligung von über-
lasteten Kollegen.
Jürgen Kunz vBP/Steuerberater, 
Tel.: 030 / 333 44 56

PRAXISVERKAUF

Steuerberaterpraxis in Berlin-Wilmersdorf 
mit überleitender Mitarbeit abzugeben. Um-
satz / p. a. 300.000 €.
Kontaktaufnahme unter Chiffre 201101 an 
die Geschäftsstelle.

BÜRORÄUME

Kurfürstendamm 212 / Uhlandstraße, An-
walts- und Notariatskanzlei bietet ab sofort 
2 ggf. 3 Kanzleiräume (ca. 50 – 60 m²), ein-
schließlich Mitbenutzung der Allgemein
flächen und ggf. Besprechungszimmer im 
erstklassigen Altbaubüro in Bürogemein-
schaft. 
Tel. 030 / 881 72 51 oder 
freiberglaw@aol.com

Büroraum in Berlin-Mitte. Bieten Raum 
von ca. 12,44 m² in unserem Büro in 
Berlin-Mitte. Bürogemeinschaft oder an-
dere Form der Zusammenarbeit möglich. 
Konditionen verhandelbar. Kontakt 
030 / 2404-5828

Wir, ein Wirtschafts- und Steuerberatungs-
büro, suchen Berufskollegen zur Unter-
miete / Bürogemeinschaft für unser Büro 
in der Rankestr. / Ecke Augsburger Str. mit 
Blick auf den Los Angeles Platz. Wir bieten 

zwei große helle Räume (30 m² / 33 m²) mit 
Verbindungstür, die auch separat begehbar 
sind. Mitnutzung des Besprechungszimmers 
und der Teeküche sind selbstverständlich. 
Aufgrund der Ku´damm-Nähe ist eine gute 
Verkehrsanbindung gegeben, Stellplätze 
sind am Los Angeles Platz mietbar.
Bei Interesse rufen Sie uns an (Tel.: 
030 / 885  607-22) oder schicken Sie eine 
E-Mail an kanzlei@hch-online.de

SONSTIGES

Biete Bundessteuerblatt Teil I und II von 
1977 – 2009 gebunden und 2010 ungebunden. 
Gegen Gebot und nur Abholung. Tel. Anfra-
ge unter 030/80 90 23 03

Insel Usedom – Ostseebad Bansin
Eines der 3-Kaiserbäder, Ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-Zim-
mer-Appartements an der Strandpromena-
de, Schwimmbadbenutzung, Tiefgarage, 
Nichtraucher, Partnerschaft mit Golfhotel.
Rückfragen unter Tel./Fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

Insel Rügen – Ostseebad Binz
Schöne, komfortable 2-Zimmer-Ferienwoh-

Wir würden in zentraler Lage (Kant-
straße / Uhlandstraße) unsere Kanz-
leiräume gern mit einer / einem Kol-
legin / Kollegen (StB, WP) teilen (2 – 3 
Räume von ca. 20 – 30 m² sind z. Zt. 
frei). Die Kanzleieinrichtung (DV, 
Bibliothek, Mobiliar) kann gern genutzt 
werden. Melden Sie sich für nähere 
Informationen bei Frau Ertel: 
030 / 88 41 89-0 oder 
b.ertel@ckucklick-wp.de

Praxis für Psychotherapie 
und Coaching
HPP Dipl.-Kfm. H.-J. Schwanke StB

Bietet Unterstützung

–	 in belastenden Lebenssituationen
–	 bei der Erschließung eigener Res-

sourcen
–	 bei Zielfindung und –erreichung
–	 zu konstruktiver Kommunikation 

in der Praxis und zu Hause

Tel: 030/7870 3090,
E-Mail: kontakt@hpp-schwanke.de
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nung mit Veranda und großer sonniger Ter-
rasse, direkte Strandlage, TV, Radio, Küche 
mit Geschirrspüler, geräumiges Bad mit 
Fön, Pkw-Stellplatz am Haus.
www.bauer.aufruegen.com
Kontaktaufnahme bitte unter Tel.: 
030 / 8  34  91  30

Urlaub im Ostseebad Dierhagen-Strand 
Tor zum Fischland-Darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-Zimmer-Nichtrau-

cherferien-Appartements (Neubau), am 
Kurpark, ca. 200 m zum Ostseestrand
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 / 7 96 35 38

Ostseebad Kühlungsborn
– Erholung zu jeder Jahreszeit –
Komfortables 2-Zimmer-Appartement (ein-
schl. Pkw-Stellplatz) direkt am Strand, für 
2 Personen zu vermieten. 2,5 Fahrstunden 
von Berlin entfernt, (auch für Kurzentschlos-
sene). 

Rückfragen unter Tel.: 03342 / 8 05 68 oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar/Rhein
Großzügige Ferienwohnung mit Panorama-
fenstern zum Rhein und Burg Rheinfels. 2 
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Sitzecken 
und Essplatz sowie Küche, Bad, Balkon. 
Garagennutzung frei. Haustiere nach Ab-
sprache.
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030 / 280 47 380

Repräsentative Kanzlei direkt am Fasanenplatz!
In einem historischen, sehr repräsentativen Stuck-Altbau, 

mit herrschaftlichem Eingangsportal, 

komfortable Büroeinheit von 237 m2,
4. OG (Aufzug) 8 Zimmer, 2 WC-Bereiche, Küche, Stuck,

Parkett, KAT 6
Vermietung provisionsfrei direkt durch Grundstücksverwaltung

WOHNBAU-COMMERZ, (030) 88095850/854
(Herr Hartmann)

hartmann@wohnbau-commerz.de

Suche Steuerberater/in (Berufsanfänger/in) als
Nachfolger/in für meine Steuerberaterpraxis in Berlin-
Charlottenburg (JU 150 T€).

Zuschriften unter Chiffre VB 2/2011-2
an CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin

Junger Steuerberater gesucht zur Aufnahme
und späteren Übernahme einer alt-eingesessenen
Steuerberater-Praxis in Berlin-Tempelhof. 
Jahresumsatz: ca. € 400.000,–.

Ihre Kontaktaufnahme erbitte ich unter Chiffre VB 2/2011-1
an CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin
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Das (Aller)letzte

DAS IDEAL

Ja, das möchste:

Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –
aber abends zum Kino hast du`s nicht weit.

Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit:

Neun Zimmer, – nein, doch lieber zehn!
Ein Dachgarten, wo die Eichen drauf stehn,
Radio, Zentralheizung, Vakuum,
eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm,
eine süße Frau voller Rasse und Verve –
(und eine fürs Wochenend, zur Reserve) –,
eine Bibliothek und drumherum
Einsamkeit und Hummelgesumm.

Im Stall: Zwei Ponies, vier Vollbluthengste,
acht Autos, Motorrad – alles lenkste
natürlich selber – das wär ja gelacht!
Und zwischendurch gehst du
auf Hochwildjagd.

Ja, und das hab ich ganz vergessen:
Prima Küche – erstes Essen –
alte Weine aus schönem Pokal –
und egalweg bleibst du dünn wie ein Aal.
Und Geld. Und an Schmuck
eine richtige Portion.
Und noch ne Million und noch ne Million.
Und Reisen. Und fröhliche Lebensbuntheit.
Und famose Kinder. Und ewige Gesundheit.

Ja, das möchste!

Aber, wie das so ist hienieden:
manchmal scheints so, als sei es beschieden
nur pö a pö, das irdische Glück.
Immer fehlt dir irgendein Stück.
Hast du Geld,
dann hast du nicht Käten;
hast du die Frau,
dann fehln dir Moneten –
hast du die Geisha,
dann stört dich der Fächer:
bald fehlt uns der Wein,
bald fehlt uns der Becher.

Etwas ist immer.
Tröste dich!
Jedes Glück
hat einen kleinen Stich.
Wir möchten so viel:
Haben. Sein. Und gelten.
Dass einer alles hat:
das ist selten.

Kurt Tucholsky, 1927
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Fortbildungsprogramm Mai – Juni 2011 – chronologisch

Mai
02. 05. 2011	 Besteuerung von Kapitalerträgen	 Loy	 K 1111
03. 05. 2011	 AO – Grundlagen	 Würfel	M  1114
03. 05.– 31. 05. 2011	 Buchführung – Teil 2	 Brosius	 A 1111
04. 05.– 05. 05. 2011	 Word 2007 – Aufbauseminar	 one-by-one	P  1111
05. 05. 2011	 Gewerbesteuerl. Fallstricke bei Immobiliengesell.	 Dr. Witt	 K 1133
05. 05. 2011	 AO – Steuerermittlungsverfahren	 Würfel	M  1115
06. 05. 2011	E ntwicklungstrends in der Korrespondenz	 Dr. Walter	P  1102
09. 05. 2011	S tiftungen als Instrument der Nachfolgeplanung	 Dr. Olbing	 K 1147
09. 05. 2011	 Vereine und Verbände, Gemeinnützigkeitsprobleme	 Dr. Alvermann	 K 1148
10. 05. 2011	 Abgabenordnung	 Kirschstein	 K 1123
10. 05. 2011	 Finanzwissen für Steuerberater	 Dr. Bosold	P  1120
10. 05.– 12. 05. 2011	 AO – Steuerfestsetzung	 Würfel	M  1116
10. 05.– 19. 05. 2011	 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung	M astella / Horst	 A 1109
11. 05. 2011	S teuerberater als Unternehmenssanierer	U ppenbrink	 K 1134
12. 05. 2011	P ersonengesellschaften und ihre Gesellschafter	 Keil	M  1112
13. 05. 2011	P ensionszusagen erfolgreich restrukturieren	P radl	 K 1125
16. 05. 2011	 Insolvenzrecht für Steuerberater	 Dr. Olbing / Prof. Rattunde	 K 1144
16. 05.– 17. 05. 2011	P owerPoint 2007 – Basisseminar	 one-by-one	P  1114
17. 05. 2011	R hetorik / Selbstsicherheitstraining	 Anders	P  1103
17. 05. 2011	 AO – Steuererhebung	 Würfel	M  1117
17. 05.– 23. 06. 2011	E inkommensteuer – Teil 2	 Baßendowski	 A 1102
18. 05. 2011	 GmbH & Still	 Dr. Volb	 K 1140
19. 05. 2011	 Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft	H artmann	 K 1161
19. 05. 2011	 AO – Haftung	 Würfel	M  1118
23. 05. 2011	E rtragsteuerliche Behandlung von Personengesell.	 Dr. Volb	 K 1141
23. 05.– 22. 06. 2011	 Jahresabschluss der GmbH	 Brosius	M  1130
24. 05. 2011	 Die Körperschaftsteuer-Erklärung 2010 der GmbH	P osdziech	M  1107
24. 05. 2011	 AO – Außenprüfung	 Würfel	M  1119
25. 05. 2011	U mwandlung von Personenunternehmen in GmbH	P osdziech	 K 1117
25. 05.– 26. 05. 2011	E xcel 2007 – Aufbauseminar	 on-by-one	P  1109
26. 05. 2011	 Kinder im Steuerrecht	S eifert	 K 1110
26. 05. 2011	 AO – Rechtsschutz gegen Steuerverwaltungsakte	 Würfel	M  1120
27. 05. 2011	O utlook – Aufbauseminar	 one-by-one	P  1113
30. 05. 2011	H andelsbilanz nach BilMoG	S chott	 K 1129
31. 05. 2011	 Grundstücke und Gebäude von A – Z	S chott	 K 1130

Juni
01. 06. 2011	 Anschaffungskosten / Herstellungskosten	 Wiegmann	M  1127
01. 06.– 27. 06. 2011	 Buchführung – Teil 3	 Brosius	 A 1112
06. 06. 2011	U msatzsteuer in der Touristik	 Wolf	 K 1157
07. 06. 2011	U msatzsteuer in der Touristik – Spezialfälle	 Wolf	 K 1158
07. 06.– 15. 06. 2011	 Jahresabschluss – Teil 3	 Jahn	M  1111
08. 06. 2011	 Bilanzsteuerliche Probleme Einzelunternehmen	 Wiegmann	M  1128
08. 06. 2011	 Verlustbeschränkung § 15 a EStG	 Wiegmann	M  1129
09. 06. 2011	R und um die beschränkte Steuerpflicht	S chulz	 K 1160
14. 06. 2011	P rüfung durch die Deutsche Rentenversicherung	R omanowski	 K 1143
15. 06.– 16. 06. 2011	P owerPoint 2007 – Aufbauseminar	 one-by-one	P  1115
16. 06. 2011	U mwandlung von GmbH in Personengesellschaft	P osdziech	 K 1118
16. 06.– 17. 11. 2011	U msatzsteuer bei Immobilien	 Flügge	M  1105
17. 06. 2011	 Konfliktmanagement	 Anders	P  1104
20. 06. 2011	 Grundvermögensbewertung nach der ErbSt-Reform	 Blum / Weiss	 K 1136
21. 06. 2011	 Familienrechtliche Verträge und Scheidung	 Dr. Wälzholz	 K 1155
21. 06. 2011	 Gedächtnistraining	 Breuer / Bartha-F.	P  1122
22. 06. 2011	S teuerl. Optimierung von Gesellschaftsverträgen	 Dr. Wälzholz	 K 1156
23. 06. 2011	 Das betriebliche Kfz – Gesamtbetrachtung	 Querbach	M  1126
28. 06. 2011	 Gesellschafter der Personengesellschaften	 Dr. Volb	 K 1142
29. 06. 2011	 Die selbstständige Betreuung der GmbH & Co. KG	P üthe	M  1121

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 	H andelsregister Amtsgericht Charlottenburg: HRB 83172
Littenstraße 10	 Telefon:	 Telefax: 	 e-mail:	 Internet:
10179 Berlin	 030/ 8871 93-0	 030/ 8871 9320	 info@fsb-fachinstitut.de	 www.fsb-fachinstitut.de



Gute Entscheidung

für die ZUKUNFT hat, wer seine Kanzlei jetzt vor-

bereitet auf die Anforderungen 

von morgen – mit DATEV pro.
Als Weiterentwicklung Ihrer bewährten DATEV-Soft-
ware bietet DATEV pro mehr für Sie, Ihre Mitarbeiter 
und Ihre Mandanten. Ein Plus an Leistung, das Sie 
bei Ihrer Genossenschaft ganz ohne Mehrkosten 
bekommen. Auch darum entscheiden sich immer 
mehr Steuerberater für das Programm mit Zukunft. 
Wir beraten Sie gerne persönlich. Informieren Sie 
sich unter der Telefonnummer 0800 3283823. 
www.datev.de/pro


